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1. Einleitung 

 

Im Jahr 2003 schließt die Bundeswehr in Braunschweig die letzte Kaserne1, 

damit geht eine lange Tradition der Stadt Braunschweig als Garnisonsstandort 

zu Ende. Die Kasernenbauten des 20. Jahrhunderts in der Braunschweiger 

Peripherie sind noch zu sehen und werden anderweitig genutzt, doch die 

Kasernengebäude des 19. Jahrhunderts sind, abgesehen von der ehemaligen 

Husarenkaserne am Altewiekring, die heute von der Polizei genutzt wird, nicht 

mehr vorhanden. An die anderen erinnern nur noch Straßennamen. 

Die aktuelle Entwicklung nehme ich zum Anlass, mich genauer mit einem 

Abschnitt der Braunschweiger Garnisonsgeschichte zu beschäftigen, man 

könnte sagen, mit einem für Braunschweig lange Zeit wirtschaftlich und 

gesellschaftlich bestimmenden Aspekt. Dabei ist es Ziel meiner Untersuchung, 

der noch gänzlich unerforschten Frage nachzugehen, wie sehr die 

Stationierung von Truppen in Braunschweig das Leben der Bewohner und die 

Entwicklung der Stadt geprägt haben. 

Folglich lautet die Fragestellung dieser Arbeit, in welchem Verhältnis die 

Garnison, mit ihren Soldaten, Offizieren, Kasernen und Behörden, und das 

zivile Leben in der Stadt, mit ihren Bewohnern und Behörden, standen, welche 

Berührungs- und Konfliktpunkte es gab. Hat die Garnison, also das Militär 

überhaupt einen merkbaren Einfluss auf das Leben in der Stadt gehabt? 

Zur Klärung dieser Frage gehört zum einen die Untersuchung der sozialen 

Beziehungen der Menschen untereinander. Wie war das Verhältnis zwischen 

der Zivilbevölkerung und den in Braunschweig kasernierten Soldaten, die zum 

Teil selbst Bewohner der Stadt waren, zum weitaus größten Teil aber aus den 

anderen Städten des Herzogtums oder sogar vom Lande kamen? Waren die 

Soldaten eher ein Störfaktor oder geschätzte und beliebte Mitbürger? Wurden 

sie als Garanten für Sicherheit und Ordnung oder als weiterer Auswuchs der 

omnipräsenten Obrigkeit gesehen?  

                                                 
1 Nach der freundlichen Auskunft von Herrn Friedrich Spörhase vom 
Bundesministerium für Verteidigung führt die Bundeswehr das Ressortkonzept 
Stationierung vom 16. Februar 2001 in Braunschweig bis Ende 2003 aus. Dann 
werden die letzten beiden Kasernen in Braunschweig, die Roselies- und die Heinrich-
der-Löwe-Kaserne, geschlossen und das Verteidigungsbezirkskommando 24 nach 
Hannover verlegt. Allein das Kreiswehrersatzamt verbleibt weiter in Braunschweig. 



 4

Zum anderen ist auch das Verhältnis der Behörden, der zivilen und der 

militärischen, zueinander interessant. Gab es hier Reibungen oder arbeiteten 

Stadtverwaltung und Garnisonskommandantur Hand in Hand? 

Schließlich gehören auch die wirtschaftlichen Kontakte zwischen zivilen und 

militärischen Partnern zu den von mir untersuchten Beziehungen, sowohl auf 

kommunal-staatlicher, als auch auf privater Ebene. Wie bedeutend waren die in 

Braunschweig stationierten Soldaten als Konsumenten und welche Rolle spielte 

das Militär als Arbeit- und Auftraggeber? Wie versorgte sich die Garnison, in 

wie weit wurde dafür auf zivile Ressourcen zurückgegriffen? Hatte das Militär 

eigene Handwerker, eigene Materialquellen oder griff man auf zivile 

Unternehmen zurück? Gab es vielleicht sogar Kaufleute und Handwerker, die 

sich auf Geschäfte mit dem Militär spezialisierten und sich dadurch in eine 

Abhängigkeit begaben? 

Zur Geschichte der Garnison in Braunschweig, vor allem aus sozial- und 

wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten, gibt es bis jetzt überhaupt keine 

Untersuchungen. Es gibt lediglich kurze Überblicksaufsätze über die Kasernen 

in der Stadt2.  

In den letzten zehn Jahren sind mehrere Monographien und Aufsätze, vor allem 

aus dem süddeutschen Raum, erschienen, die sich mit einzelnen 

Garnisonsstandorten auseinandersetzen3. Ansonsten findet man nur kurze, vor 

allem stadtgeschichtliche Übersichten über verschiedene Garnisonsstandorte4, 

die allerdings keinerlei sozialgeschichtliche Untersuchungen enthalten, sondern 
                                                 
2 Dellingshausen, Christoph Freiherr v.: Geschichte der Truppenunterkünfte in der 
Garnison Braunschweig seit 1671. In: Drei Jahrhunderte Garnison Braunschweig. 
Chronik der Panzergrenadierbrigade 2. Braunschweig 1979. S.27-51; Hodemacher, 
Jürgen: Festungswerke und Kasernen der Stadt Braunschweig. In: Ortenburg, Georg, 
Braunschweigisches Militär. Cremlingen 1987. S.101-109; Garzmann, Manfred: Zur 
Geschichte der Garnison Braunschweig. In: Spies, Gerd (Hg.): Brunswiek 1031 – 
Braunschweig 1981. Braunschweig 1981, S.181-204. 
3 Bruder, Thomas: Nürnberg als bayerische Garnison von 1806 bis 1914. Nürnberg 
1992; Hettinger, Ulrich: Passau als Garnisonstadt im 19.Jahrhundert. Augsburg 1994; 
Lemke, Bernd: Die Ulmer Garnison und ihre Bedeutung für das städtische Leben. In: 
Specker, Hans Eugen (Hg.): Ulm im 19. Jahrhundert. Aspekte aus dem Leben der 
Stadt. Ulm 1990, S.586-641; Schmidt, Wolfgang: Eine Stadt und ihr Militär. 
Regensburg als bayerische Garnisonstadt im 19. und frühen 20. Jahrhundert. 
Regensburg 1993; Witting, Gernot: Zivil-militärische Beziehungen im Spannungsfeld 
von Residenz und entstehendem großstädtischen Industriezentrum: Die Berliner 
Garnison als Faktor der inneren Sicherheit 1815-1871. In: Sicken, Bernhard (Hg.): 
Stadt und Militär 1815-1945: wirtschaftliche Impulse, infrastrukturelle Beziehungen, 
sicherheitspolitische Aspekte. Paderborn 1998. S.214-242 
4 Lübeck und sein Militär. Lübeck 2000; Danner, Fritz: Beiträge zur Geschichte der 
Stader Garnison. Stade 1987; Gilly de Montaut, Wilhelm: Festung und Garnison 
Oldenburg. Oldenburg 1980. 
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sich meist nur auf Bau- oder Truppengeschichte beschränken. Deswegen war 

mir ein direkter Vergleich der sozialen Situation in Braunschweig, jedenfalls mit 

norddeutschen Garnisonsstädten, nicht ohne weiteres möglich. 

Der von mir untersuchte Zeitrahmen erstreckt sich von 1815 bis 1866, also die 

Zeit des Deutschen Bundes. Dabei werde ich allerdings die Revolutionen von 

1830 und 1848 und die Beteiligung des braunschweigischen Militärs und die 

Auswirkungen auf die Garnison in Braunschweig ausklammern, da dieses ein 

Thema für eine eigene Arbeit darstellen würde.  

Ebenso werden die militärischen Auseinandersetzungen, in die die 

braunschweigischen Truppen verwickelt waren - 1848/49 in Schleswig-Holstein 

und 1866 in Österreich - in dieser Arbeit keine Rolle spielen, da sie wenig 

direkte Auswirkungen auf das Zusammenleben der Militärs und Zivilisten in der 

Stadt hatten. 

Für diese Arbeit habe ich hauptsächlich Quellen aus den Akten der 

Militärverwaltung im Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel heran-

gezogen, das sind die Garnisonskommandantur und das Kriegskollegium, 

sowie die des Staatsministeriums als verantwortliche Behörde. Die im 

Stadtarchiv Braunschweig vorhandenen Akten der Stadtverwaltung lieferten 

hingegen kaum brauchbare Erkenntnisse zu meiner Thematik.  

So habe ich während meiner Recherchen kaum Äußerungen der 

Braunschweiger Stadtverwaltung bezüglich der Garnison und überhaupt keine 

überlieferten Äußerungen von Braunschweiger Bürgern bezüglich ihres 

Verhältnisses zum Militär gefunden. 

Ich werde im ersten Teil meiner Arbeit zunächst einmal ein paar grundlegende 

Worte zu Aufbau und Stärke des braunschweigischen Militärs und zu den 

Verhältnissen in der Garnison Braunschweig sagen. Im zweiten Teil werde ich 

zuerst auf die wirtschaftlichen, dann auf die sozialen Beziehungen zwischen 

Militär und Stadt eingehen und schließlich möchte ich einen Blick auf die 

Beziehungen zwischen den militärischen und zivilen Behörden in der Stadt 

werfen. 
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2. Das braunschweigische Militär 

 

Zunächst einmal gebe ich einen kurzen Überblick über die Geschichte des 

braunschweigischen Militärs nach dem Ende der napoleonischen Besatzung5 

und dem Wiederentstehen des Herzogtums Braunschweig 1815 bis zum Ende 

des Deutschen Bundes 1866 im Rahmen der Bedeutung für den 

Garnisonsstandort Braunschweig.  

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden einige Werke verfasst, die 

sich eingehend mit der Truppen- und Operationsgeschichte der einzelnen 

Verbände beschäftigen6. Weiterhin gibt es einige modernere, aber vor allem 

uniformkundliche Werke7, und schließlich einen neueren Aufsatz8, der sich mit 

Organisation und Aufbau des braunschweigischen Militärs von 1815-1866 

auseinandersetzt.  

Ich gehe in diesem kurzen Abriss hauptsächlich auf die für die Stadt 

Braunschweig relevanten Informationen ein, wie zum Beispiel Truppenstärken 

und Organisation. In dem von mir untersuchten Zeitraum gibt es zwei Kriege, an 

denen braunschweigisches Militär teilgenommen hat, 1848/49 der Feldzug in 

Schleswig-Holstein und 1866 der deutsch-österreichische Krieg. In beiden 

Feldzügen spielten braunschweigische Truppen allerdings keine große Rolle9, 

im Krieg 1866 kamen sie nicht einmal zum Kampfeinsatz. Aus diesem Grund 

finden diese beiden Einsätze auch in meiner Arbeit keine Berücksichtigung, da 

ihre Auswirkungen auf das Leben in der Garnison selbst minimal sind, bzw. sich 

                                                 
5 Im Oktober 1806 wurde das Herzogtum Braunschweig per Proklamation Napoleon 
Bonapartes für Frankreich in Besitz genommen, 1807 ging es im Königreich Westfalen 
auf und im November 1813 nahm es Herzog Friedrich Wilhelm wieder in Besitz.  
Einen Überblick über Braunschweig unter französischer Besatzung und im Königreich 
Westfalen bietet: Puhle, Dorothea: Das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel im 
Königreich Westphalen und seine Restitution 1806 – 1815. Braunschweig, 1989. 
6 Kortzfleisch, Gustav v.: Geschichte des Herzoglich Braunschweigischen Infanterie-
Regimentes und seiner Stammtruppen 1809-1902. Braunschweig 1903; Orth, Ernst: 
Geschichte der braunschweigischen Batterie in den Jahren 1809 und 1813-1913. 
Wolfenbüttel 1913; Schlieffen-Wioska, Hermann v. / Mackensen v. Astfeld: 
Rudolph, Hundert Jahre Braunschweigische Husaren. Braunschweig 1909; Elster, 
Otto: Numquam retrorsum. Rückblick auf die Geschichte der braunschweigischen 
Truppen. Braunschweig 1884. 
7 Pivka, Otto v.: The Black Brunswickers, Oxford 1973; Ortenburg, Georg, 
Braunschweigisches Militär. Cremlingen 1987. 
8 Burmester, Ralph: Die Streitkräfte des Herzogtums Braunschweig. Aufbau und 
Organisation in der Zeit des Deutschen Bundes 1815-1866. In: Braunschweigisches 
Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd.81 (2000), S.117-150. 
9 Im Feldzug in Schleswig-Holstein nahm ein Braunschweiger Bataillon lediglich an 
einem Gefecht bei Düppel teil. Ortenburg, S.74. 
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aus den Quellen nicht nachvollziehen lassen. Zudem bildet der Krieg gegen 

Österreich das zeitliche Ende des von mir untersuchten Zeitraums. 

 

 

2.1. Die Geschichte des braunschweigischen Militärs nach 1815 

 

2.1.1. Das braunschweigische Militär bis 1806 

 

Zum ersten Mal wurde die Stadt Braunschweig, neben Wolfenbüttel die einzige 

befestigte Stadt im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, 1671 eine fürstliche 

Garnison10, nachdem sie von den Herzögen belagert, besiegt und unterworfen 

worden war11.  Das stehende Heer, das in den Städten Braunschweig und 

Wolfenbüttel einquartiert war12, hatte im Laufe der Jahre eine sehr unter-

schiedliche Stärke, war aber immer mehrere Infanterieregimenter und einige 

Reiterregimenter stark13, so dass selbst in Friedenszeiten immer einige tausend 

braunschweigische Soldaten unter Waffen standen14.  

Auch zu Beginn des 18. Jahrhunderts unterhielt das Herzogtum Braunschweig-

Wolfenbüttel ein für die Größe des Landes sehr zahlreiches Militär, vor allem 

gestützt auf Subsidienverträge mit England und dem Kaiser15. Im Jahre 1762 

befanden sich 16.000 Mann16 in braunschweigischen Diensten17. Doch nach 

                                                 
10 Ortenburg, Braunschweigisches Militär, S.16 u. S.101; Römer, Christof: Das 
Zeitalter des Hochabsolutismus (1635-1735). In: Schildt, Gerhard u. Jarck, Horst-
Rüdiger (Hg.): Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick einer 
Region. Braunschweig 2001, S.549. 
11 Zu den Ereignissen: Querfurth, Hans Jürgen: Die Unterwerfung der Stadt 
Braunschweig im Jahre 1671 (Brg.Werkstücke 16). Braunschweig 1953. 
12 Daneben existierten allerdings noch als Landespolizei eingesetzte 
Dragonerkommandos und Landmiliz in den kleineren Landstädten, sowie einige 
Schlosswachen in Blankenburg. 
13 Für ein Infanterieregiment des 17. Jahrhunderts kann man mindestens 1000 
Soldaten rechnen, für ein Reiterregiment zu 10 Schwadronen etwa 750. Siehe auch 
Ortenburg, Braunschweigisches Militär,  S.13ff. und Ortenburg, Georg: Waffen der 
Kabinettkriege 1650-1792. Bonn 1986, S.137 
14 Direkt nach der Unterwerfung im Jahre 1671 befanden sich etwa 3000 Mann 
Besatzung in der damals lediglich 11.000 Einwohner starken Stadt. Querfurth, Die 
Unterwerfung der Stadt Braunschweig, S.66 u. S.264. 
15 Ortenburg, Braunschweigisches Militär, S.23f. 
16 Im Vergleich dazu hatte das Herzogtum Braunschweig im Jahr 1793 191.713 
Einwohner, die Stadt Braunschweig 30.301 Einwohner. Schildt, Gerhard: Das 
Wachstum der Braunschweiger Bevölkerung im 19.Jahrhundert. In: Spies, Gerd (Hg.): 
Brunswiek 1031 – Braunschweig 1981. Braunschweig 1981, S.205-222. S.205. 
17 Ortenburg, Braunschweigisches Militär, S.32. 
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dem Siebenjährigen Krieg waren die Finanzprobleme so groß geworden, dass 

man begann, das Heer wieder zu verkleinern. Es gab zwar, im Zusammenhang 

mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, für den Braunschweig über 

5000 Soldaten lieferte und im Gegenzug 5 ¼ Millionen Taler einnahm, 

nochmals eine Truppenvermehrung, die aber für das Land selber keine 

Auswirkungen hatte, da dort selber nur wenige Truppen verblieben. Als im 

Jahre 1783 die letzten braunschweigischen Truppen aus Amerika zurück-

kehrten, verminderte Herzog Carl Wilhelm Ferdinand das Heer erheblich. Um 

seinen Verpflichtungen dem Reich gegenüber nachzukommen, stellte der 

Herzog lieber fremde Truppen in seinen Sold, als eigene Truppen 

auszuheben18.  

1806, im Krieg Preußens gegen Frankreich, war Braunschweig in der Hoffnung 

neutral geblieben, Napoleon würde es verschonen. Trotzdem wurde das 

Herzogtum Braunschweig von französischen Truppen besetzt, aufgelöst und 

ging als Departement Oker im Königreich Westfalen auf. Das alte 

braunschweigische Militär hörte damit auf zu existieren. 

Die Stammzelle des Militärs nach 1815 stellte die von Herzog Friedrich Wilhelm 

1809 in Böhmen aufgestellte „Schwarze Schar“ dar, die schließlich unter 

britischem Oberbefehl in Spanien und Belgien kämpfte19.  

Nach der Niederlage Napoleons und dem Wiederentstehen des Herzogtums 

Braunschweig bestand das braunschweigische Militär 1815 aus den aus 

Belgien heimgekehrten Truppen des bei Quatre Bras gefallenen Herzogs 

Friedrich Wilhelm, mit einer Stärke von über 7000 Mann20.  

 

2.1.2. Vom Söldnerheer zur Konskriptionsarmee 

 

In der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hatte eine Entwicklung 

stattgefunden, der auch das braunschweigische Militär stark verändern sollte. 

Aus vielen Berufsarmeen waren Wehrpflichtigenarmeen geworden. In vielen 

                                                 
18 Ortenburg, Braunschweigisches Militär, S.39. 
19 Zu der Truppen- und Operationsgeschichte der Schwarzen Schar und der 
braunschweigischen Regimenter im englischen Dienst: Siehe Kortzfleisch, Schlieffen-
Wioska, Elster und Pivka. 
20 Am 28.8.1815 erhielten 7149 Mann des braunschweigischen Truppenkorps vom 
englischen König einen jährlichen Zuschuß. Kortzfleisch, S.119.  
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Ländern, so auch in Braunschweig, hatte sich das Konskriptionssystem21 durch-

gesetzt.  

In Braunschweig wurde die Militärpflicht und Rekrutierung durch das 

Kantonreglement von 182122 geregelt, nachdem es seit 1814 durch eine 

provisorische Verordnung reguliert worden war. Nach dieser Verordnung war 

jeder Landesbewohner im Alter zwischen 20 und 25 Jahren dienstpflichtig, d.h. 

er musste sich für eine eventuelle Verwendung im Militär bereithalten. Das 

bedeutete aber nicht, vor allem bei geburtenstarken Jahrgängen, dass jeder 

Dienstpflichtige auch wirklich im Militär Dienst tun musste. Es wurde im 

Gegenteil sogar nur etwa 1/5 der Dienstpflichtigen eines jeden Jahrgangs 

ausgehoben23.  

Daneben gab es einige Möglichkeiten, seinen Verpflichtungen zu entgehen: 

Zum einen durch den Lostausch, d.h. man konnte mit einem anderen 

Dienstpflichtigen die Losnummer24 tauschen, zum anderen konnte man einen 

Stellvertreter25 schicken. Beide Alternativen mussten jedoch erkauft werden und 

waren somit nur eine Möglichkeit für betuchtere Menschen.  

Von der Dienstpflicht ganz ausgenommen waren zum einen körperlich26 oder 

geistig untaugliche sowie wehrunwürdige Männer27, zum anderen die Mitglieder 

des Herrschaftshauses und der standesherrlichen Familien. Aber auch 

wirtschaftliche Gründe, wie der Besitz von Grund oder das Betreiben eines 

Gewerbes sowie die Erlangung eines öffentlichen Amtes konnten auf Antrag zur 

vollständigen Befreiung von der Dienstpflicht führen. Die im Kantonreglement 

                                                 
21 Zur Wehrpflicht in Deutschland siehe: Petter, Wolfgang: Deutscher Bund und 
deutsche Mittelstaaten. In: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte. IV,2: 
Militärgeschichte im 19. Jahrhundert 1814-1890. München 1976, S.226-301. S.262ff. 
22 Gesetz- und Verordnungssammlung für die Herzoglich-Braunschweigischen Lande 
(GVS). Braunschweig 1821, S.167-201. 
23 Von den durchschnittlich in jedem Jahr gemusterten 2500 Mann wurden nur etwas 
über 500 Rekruten ausgehoben. Burmester, S.141ff. 
24 Zu Beginn der Rekrutierung wurde jedem Dienstpflichtigen durch Losverfahren eine 
Rangnummer in der Dienstpflichtigenliste zugewiesen, die dann der Reihe nach 
einberufen wurden. Bei höheren Losnummern bestand eine gute Chance, nicht 
eingezogen zu werden. 
25 Der Stellvertreter musste diensttauglich sein, seine Dienstpflicht bereits abgeleistet 
haben und durfte, genau wie die Dienstpflichtigen, nicht vorbestraft sein. Für den Fall, 
dass der Stellvertreter nicht die volle Dienstzeit ableisten konnte, musste schließlich 
der Dienstpflichtige wieder seiner Pflicht nachkommen. Kantonreglement §76 u. §78 . 
GVS 1821, S.187 
26 Dazu zählte auch die Körpergröße, die 5 Fuß 1 Zoll rheinisch (ca. 1,45 m) nicht 
unterschreiten durfte. Jacobi, S.152. 
27 Darunter verstand man Verbrecher mit einer Vorstrafe von mehr als einem Jahr 
Gefängnis oder zwei Jahren Zwangsarbeit. Jacobi, S.150. 
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aufgeführten Ausnahmen von der Dienstpflicht umfassen eine ganze Reihe von 

Fällen, so dass man sagen kann, dass hier sehr stark Rücksicht auf die 

wirtschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Landesbewohner genommen 

wurde. Dadurch kann man aber keinesfalls von Wehrgerechtigkeit sprechen28. 

 

2.1.3. Das braunschweigische Heer nach 1815 

 

Im neuen braunschweigischen Militär hatte traditionsgemäß der Herzog den 

Oberbefehl über das gesamte Heer inne. Unter seinem direkten Kommando 

stand der Kommandeur des aktiven Korps29, bzw. ab 1848 der Brigade-

kommandeur. Der Garnisonsdienst oblag den Garnisons- oder Stadt-

kommandanten30. 

Die oberste Militärverwaltung stellte die 1816 geschaffene Militär-

Administrations-Kommission dar, ab 1826 Herzogliches Kriegs-Collegium 

genannt, deren Aufgaben von rein militärischen Angelegenheiten getrennt 

war31. Ihr unterstanden die Kriegskasse, die Kasernenverwaltung und weitere 

Kommissionen und Verwaltungen für Verpflegung, Fourage32, Montierung33, 

das Militärhospital sowie das Zeughaus. 

Im für diese Untersuchung relevanten Zeitraum ist es schwierig, zu jedem 

Zeitpunkt konkrete Zahlen für die Stärke der Garnison in Braunschweig zu 

geben, da diese sich durch Schwankungen in der Truppenzahl, sowie durch 

viele Beurlaubungen häufig veränderte. 

Die neue vormundschaftliche Regierung34 verfolgte von Anfang an einen 

rigorosen Sparkurs, von dem auch das Militär betroffen war. So beschloss das 

                                                 
28 Von den etwa 2500 gemusterten Männern im Jahr wurden etwa 1500 aus genannten 
Gründen ganz vom Dienst befreit. Burmester, S.142. 
29 Das aktive Korps bestand, im Gegensatz zur Reserve, aus den tatsächlich unter 
Waffen stehenden Soldaten. 
30 Es existierte je ein Stadtkommandant für Braunschweig und Wolfenbüttel, wobei der 
Wolfenbütteler Stadtkommandant dem Braunschweiger untergeben war.  
31 Jacobi, S.146f. 
32 Fourage ist die Verpflegung der Pferde mit Hafer, Heu und Stroh. 
33 Unter Montierung versteht man die Versorgung der Soldaten mit Uniformen und 
Bekleidung. 
34 Der 1804 geborenen Thronfolger Carl II. war 1815, beim Tod seines Vater Friedrich 
Wilhelm auf dem Schlachtfeld von Quatre Bras, noch nicht volljährig, so übernahm – 
testamentarisch als Vormund für seine Söhne eingesetzt - Georg, der Prinzregent von 
Großbritannien und spätere Georg IV. von Großbritannien und Hannover, die 
vormundschaftliche Regierung bis 1823. 



 11

Geheimraths-Collegium35, das die Regierungsgeschäfte für die vormund-

schaftliche Regierung Georgs führte, fast direkt nach der Demobilisierung des 

braunschweigischen Truppenkorps 1816 eine außerordentliche Truppen-

verringerung. Insgesamt bestand danach das braunschweigische Militär noch 

aus nominell ca. 1800 Mann36, doch tatsächlich waren es weit weniger, da 60% 

der Soldaten beurlaubt wurden, so dass statt der Sollstärke von 400 Mann 

lediglich 160 Mann in jedem der vier Infanteriebataillone37 wirklich unter Waffen 

standen. So konnte von einer starken militärischen Präsenz in Braunschweig, 

wie etwa im 17. und 18. Jahrhundert, zu dieser Zeit keine Rede sein. Die 

Husaren wurden sogar als berittene Polizeitruppe, sogenannte Polizeihusaren, 

eingesetzt und auf die Städte und Landstädte im ganzen Herzogtum verteilt38.  

Durch den 1815 gegründeten Deutschen Bund und dessen 1821 

verabschiedete Bundeskriegsverfassung war das Herzogtum Braunschweig, 

wie alle Mitgliedsstaaten, verpflichtet, ein Prozent der Bevölkerung als 

Truppenkontingent für die gemeinsamen Bundestruppen zur Verfügung zu 

stellen39. Bei einer für das Jahr 1819 für das Herzogtum Braunschweig 

errechneten Bevölkerung von 209.60040 Personen, ergab sich daraus eine Zahl 

von 2096 dem Deutschen Bund zur Verfügung zu stellenden Soldaten. 1/7 

davon musste die in der Unterhaltung kostenintensive Kavallerie bilden41, 

weiterhin waren pro 1000 Mann zwei Geschütze mit Bedienpersonal 

vorgeschrieben42. Aus diesen Verpflichtungen ergab sich, da auch weiterhin ein 

Sparkurs eingehalten werden musste, auch die faktische zahlenmäßige 

Obergrenze des braunschweigischen Truppenkorps, das zusammen mit den 

                                                 
35 Das Geheimraths-Collegium bestand aus Graf von der Schulenburg-Wolfsburg, der 
nach seinem Tod von Graf v. Alvensleben ersetzt wurde, v. Schmidt-Phiseldeck und v. 
Schleinitz. Kortzfleisch, S.126. 
36 Vier Bataillone Infanterie à 400 Mann, 100 Mann Husaren und 100 Mann Artillerie. 
Kortzfleisch, S.127ff. 
37 Auch wenn sich die Zusammensetzungen im Laufe des 19. Jahrhunderts öfter 
veränderten, kann man grob feststellen: Ein Regiment bestand in der Regel aus zwei 
Bataillonen, ein Bataillon aus vier Kompanien zu je 100-250 Soldaten. 
38 In den meisten Städten waren maximal fünf Husaren stationiert. Schlieffen-Wioska, 
S.167f. 
39 Nähere Bestimmungen der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes, §1. Angelow, 
Jürgen: Von Wien nach Königgrätz. Die Sicherheitspolitik des Deutschen Bundes im 
europäischen Gleichgewicht (1815-1866). München 1996. S.292 
40 Nach Burmester, S.125. 
41 Nähere Bestimmungen der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes §11. Angelow, 
S.294 
42 Nähere Bestimmungen der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes, §12. Angelow, 
S.294 
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königlich-hannoverschen Truppen die 1. Division des X. Bundes-Armee-Corps43 

bildete. Auch blieb man weiterhin bei dem Brauch, die meiste Zeit des Jahres 

große Teile der Militärpflichtigen zu beurlauben, um die Kosten auf ein Minimum 

zu reduzieren. Laut Bundeskriegsverfassung war es den Mitgliedsstaaten 

erlaubt, 5/6 der Mannschaftsdienstgrade bei der Infanterie, 2/3 bei der Artillerie 

und 1/3 bei der Kavallerie zu beurlauben44. Daher lag die effektive 

Friedensstärke der braunschweigischen Truppen zu Beginn der 1820er Jahre 

bei etwa 520 Mann45. 

In der Regierungszeit des als prunksüchtig bekannten Herzogs Carl II. (1823-

1830) fanden mehrere Truppenvermehrungen statt. Durch die Neubildung eines 

Jägerbataillons, aus dem später das Leibbataillon werden sollte, und durch die 

Verstärkung der Infanterieregimenter erhöhte sich allein der Personalbestand 

der Infanterie auf über 2500 Mann46. Dazu kamen noch die etwa 300 Mann 

starke Kavallerie, die bis 1825 nur aus wenigen Polizeihusaren bestanden 

hatte, von Carl II. aber zum Garde-Husarenregiment ausgebaut wurde, und 

schließlich die Artillerie mit etwa 150 Mann. Von den insgesamt über 4000 

diensttuenden Soldaten blieben aber weiterhin große Teile der 

Mannschaftsdienstgrade für elf Monate im Jahr beurlaubt. 

1830, nach der Vertreibung Carls II.,  übernahm Herzog Wilhelm die Regierung. 

Er reduzierte die Truppen wieder auf das von der Bundeskriegsverfassung 

festgeschriebene Minimum, behielt aber im Großen und Ganzen die Strukturen 

seines Bruders und Vorgängers bei, um nicht allzu viele Offiziere entlassen zu 

müssen47.  

Am 15.Juli 1848 wurde durch einen Beschluss der Nationalversammlung 

festgelegt, dass jedes Mitglied des Deutschen Bundes nunmehr zwei Prozent 

seiner Bevölkerungszahl als Kontingent zu stellen hätte. Das bedeutete, dass 

sich die Stärke des Kontingentes des Herzogtums Braunschweig auf 5.380 

                                                 
43 Die Bundestruppen waren in zehn Armeekorps eingeteilt, das I.-III. Armeekorps 
wurde von Österreich, das IV.-VI. von Preußen, das VII. von Bayern gestellt. Die 
übrigen Armeekorps, das VII.-X., waren gemischte Korps und wurden jeweils von 
mehreren Bundesstaaten gestellt. Eckert, Heinrich Ambros u. Monten, Dietrich: Das 
deutsche Bundesheer. Dortmund 1981. Bd.1, S.14. 
44 Nähere Bestimmungen der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes  § 31. 
Angelow, S.297 
45 Burmester, S.127. 
46 Ein Garde-Grenadier-Bataillon à 620 Mann, ein Jäger- oder Leib-Bataillon à 620 
Mann und ein Infanterieregiment à 1247 Mann = 2647 Mann. Kortzfleisch, S.154. 
47 Vor allem die Reduzierung der Anzahl der Kompanien pro Bataillon, hätte einige 
Offiziersposten überflüssig gemacht. Burmester, S.137f. 
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Mann erhöhte48. Da die Hälfte der Truppen aber aus der Landwehr gebildet 

werden konnte, deren Mitglieder in Friedenszeiten beurlaubt blieben, wurde das 

bestehende aktive Korps auf nur 2.690 Mann verstärkt49. 

Von 1849 bis 1854 bestand zwischen dem Herzogtum Braunschweig und dem 

Königreich Preußen eine Militärkonvention, da ein Beschluss der 

Nationalversammlung vom 9.November 1848 vorsah, dass kleinere Staaten 

ihre militärische Selbstständigkeit aufgeben sollten. Das nun ‚Brigade’ genannte 

braunschweigische Truppenkorps wurde unter den Oberbefehl der 

7.Preußischen Division in Magdeburg gestellt. Die größte Neuerung, neben der 

Einführung des preußischen Dienstreglements und der Angleichung der Maße 

und Kaliber, stellte die allgemeine Wehrpflicht, die keinen Lostausch und keine 

Stellvertretung mehr zuließ, sowie die Einführung des Einjährig-Freiwilligen50 

dar. Jedoch war die Zahl der Freiwilligen stets gering und spielte für die 

Zusammensetzung der Mannschaften keine große Rolle.  

Neu war außerdem, dass die Militärpflichtigen nun erst nach einer zweijährigen 

Dienstzeit, und nicht bereits nach einigen Monaten, beurlaubt werden konnten, 

was zu einer besseren Ausbildung führte. Die Militärkonvention war jedoch 

politisch umstritten, vor allem Hannover und Österreich kritisierten, dass sie im 

Widerspruch zu den Bestimmungen der Bundeskriegsverfassung stünde51. So 

endete sie am 16.September 1854, zumal Braunschweig auch nie die Absicht 

oder den Wunsch gehabt hatte, seine militärische Autonomie aufzugeben. Man 

kehrte zum alten System der Konskription mit Lostausch und Stellvertretung 

sowie der kürzeren Ausbildungszeit zurück52. 

Die 1855 revidierte Kriegsverfassung des Deutschen Bundes sah vor, dass 

jedes Mitglied ein Kontingent von 1 1/6 seiner Bevölkerung zu stellen habe53. 

Damit sank zwar die Zahl der geforderten Soldaten auf 244554, doch faktisch 

griff man auf die tatsächliche Truppenstärke aus der Zeit der Konvention mit 

                                                 
48 Nach Burmester, S.144. 
49 Ebd. 
50 Diese Soldaten mussten vorschriftsmäßige Vorkenntnisse besitzen und selbst für 
ihre Kleidung und Verpflegung, bei der Kavallerie auch für ihr Pferd, aufkommen. Sie 
mussten dafür aber nur ein Jahr dienen, im Gegensatz zu den Dienstpflichtigen, die 
drei Jahre dienen mussten. Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienste §6, GVS 
1851, S.133. 
51 Burmester, S.145f. 
52 Ortenburg, Braunschweigisches Militär, S.74. 
53 Revidierte Bestimmungen der Bundeskriegsverfassung nach der Revision von fünf 
Abschnitten der Näheren Bestimmungen im Jahre 1855, §1. 
54 Nach der Matrikel von 1842. Burmester, S.147. 
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Preußen zurück. Bis zum Ende des von mir untersuchten Zeitraums sollte von 

nun an keine größere Änderung in der Personalstärke mehr stattfinden. 

Im gesamten Untersuchungszeitraum lag der Militärhaushalt in Braunschweig 

immer bei 17 bis 19% des Gesamthaushaltes55. Damit lag das Land im 

deutschen Mittelfeld, Preußen gab 1850 über 37%, Anhalt-Köthen weniger als 

7% für ihr Militär aus56. 

 

2.2. Die Garnison in Braunschweig 

 

Im Jahr 1831 hatte die Stadt Braunschweig eine Einwohnerzahl von 34.58957. 

Das Herzogtum besaß nach der Bundeskriegsverfassung pflichtgemäß 2096 

Kombattanten, von denen der weitaus größte Teil in Braunschweig einquartiert 

war. Nur Teile der Husaren waren in Wolfenbüttel untergebracht58 und ab 1848 

wurde das Infanterie-Leibbattaillon mit 682 Mann59 nach Blankenburg verlegt. 

So waren doch immer nominell mindestens 1500 Soldaten in Braunschweig 

beherbergt, was einen Anteil von etwa 4,5% an der Gesamtbevölkerung der 

Stadt Braunschweig ausmachte60. Faktisch waren es durch die ständige 

Beurlaubung der meisten Mannschaftsdienstgrade wesentlich weniger. Diese 

außerhalb der sogenannten Exerzierzeiten in Braunschweig im Dienst 

befindlichen Soldaten waren in Braunschweig allerdings seit 1830 

ausschließlich in Kasernen61 und nicht, wie lange Zeit üblich, in Bürger-

quartieren62 untergebracht. So traten Konflikte zwischen Soldaten und Bürgern, 

bei denen erstere hätten einquartiert werden müssen, in dem von mir 

                                                 
55 Nach Burmester, S.133ff. 
56 Angelow, S.85. 
57 Nach Schildt, Wachstum, S.205. 
58 Maximal 2/3 der knapp 300 Husaren waren in wechselnder Stärke bis 1869 in 
Wolfenbüttel kaserniert. 
59 Burmester, S.147. 
60 Im Vergleich dazu  lag der Anteil der Militärpersonen in Berlin im Jahre 1849 bei 
5,7%(Witting, S.216), in Nürnberg 1834 bei 6,6% (Bruder, S.537), Regensburg 1837 
bei 11%(Schmidt, S.182), in Stade im Königreich Hannover kamen 1845 auf 5638 
Einwohner sogar über 1800 Soldaten (Danner, S.124). 
61 Burmester, S.150. 
62 Mit der Unterwerfung der Stadt im Jahre 1671 bestand das Problem, etwa 3000 
Soldaten in der Stadt unterzubringen. Da sowohl der Herzog als auch die Bürgerschaft 
und der Rat die Kosten für den Bau einer Zitadelle scheuten, wurden die über 3000 
Mann mit Frauen und Kindern bei Bürgern einquartiert, was schließlich zu vielerlei 
Klagen führte. Querfurth, S.264ff. 
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untersuchten Zeitraum nicht auf63. Lediglich auf Manövern und bei 

Schießübungen der Artillerie außerhalb der Stadt64 mussten die Soldaten in 

Bürgerquartieren untergebracht werden, was manchmal zu Problemen führte, 

aber nicht im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet wurde. 

Das erste Kasernengebäude in Braunschweig war die sogenannte Ägidien-

kaserne, die Carl I. nach der Verlegung der herzoglichen Residenz von 

Wolfenbüttel nach Braunschweig, im Jahre 1756 auf dem Platz des ehemaligen 

Klosterhofes des Ägidienklosters erbauen ließ65. Bis zum Abriss der Kaserne im 

Jahre 1843 war hier vor allem das Leibbataillon untergebracht66.  

Die Augusttorkaserne war das 1806 umgebaute Augusttor, das nach dem 

Abtragen der Befestigungsanlagen seine ursprüngliche Funktion einbüßte und 

nach der Nutzung durch die französischen und westfälischen Truppen, ab 1815 

die braunschweigische Artillerie aufnahm, die bis zu ihrer Verlegung nach 

Wolfenbüttel im Jahre 1869 dort kaserniert blieb. Danach nahm die 

Augusttorkaserne im Gegenzug einige Abteilungen der aus Wolfenbüttel hierher 

verlegten Husaren auf; 1894 wurde auch sie abgerissen67.  

Die Infanterie fand seit 1808 in der sogenannten Burgkaserne ihre Unterkunft, 

zuerst ein westfälisches Infanterieregiment, dann ab 1816 das 

braunschweigische Infanterieregiment. Ab 1843, als das Infanterieregiment in 

die neue Infanteriekaserne verlegt wurde, kam das Leibregiment aus der 

Ägidienkaserne für fünf Jahre in die Burg, bis es 1848 nach Blankenburg verlegt 

wurde. Danach wurde die Burg nur noch als Reservekaserne und Magazin68 

genutzt. Schließlich wurde 1872 die Burg geräumt, 1873 brannte sie aus und 

wurde abgerissen. An ihrer Stelle baute der Stadtbaurat Ludwig Winter 1887-

1906 die uns heute bekannte historisierende Rekonstruktion der Burg 

Dankwarderode. 

Die Magnitorkaserne, auch Kavalleriekaserne genannt, nahm ab 1825 Teile des 

Husarenregiments auf, das zuvor in der Ägidienkaserne gelegen hatte. Das zu 
                                                 
63 Der Bau der ersten Kaserne in Braunschweig, das Provianthaus des ehemaligen 
Ägidienklosters, im Jahr 1756 wurde durch eben solche Konflikte veranlasst. Zuvor 
wurde sich über das rohe und unsittliche Betragen der Soldaten beschwert. 
Dellingshausen, S.29. 
64 Schießplatz bei Königslutter und Schießplatz Essehof. NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.22. 
65 Ortenburg, Braunschweigisches Militär, S.102. Der ehemalige Kasernenhof bildet 
heute den Lessingplatz, auf dessen Mitte sich das Lessingdenkmal befindet. 
66 Dellingshausen, S.29ff. 
67 Der Portikus der Augusttorkaserne steht seit 1896 als klassizistische Zierde im 
Bürgerpark. 
68 Dellingshausen, S.31. 
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diesem Zweck benutzte Gebäude war ursprünglich das Lustschloss des Grafen 

von Dehn und wurde 1855-59 in einen Kasernenbau umgebaut69.  

In den 1830er Jahren erkannte man die Notwendigkeit zum Neubau eines 

großen Kasernengebäudes, nachdem sowohl die Burg- als auch die 

Ägidienkaserne baufällig geworden waren70.  

Die Neue Infanteriekaserne am Fallersleber Tore wurde 1840-43 fertiggestellt. 

Dort wurde das Infanterieregiment aus der Burgkaserne stationiert.  

Damit lagen bis auf die Neue Infanteriekaserne, die sich direkt vor dem 

Fallersleber Tor, also immer noch in direkter Nähe zur Stadt befand, alle 

Anlagen im alten Stadtkern, innerhalb des Okerumflutgrabens und der um 1800 

geschleiften  Befestigungsanlagen. Somit gehörten die Kasernenbauten und die 

darin lebenden und davor exzerzierenden71 Soldaten zum alltäglichen Stadtbild. 

Es ist festzustellen, dass die Kapazitäten der Braunschweiger Kasernen vor 

dem Neubau der Infanteriekaserne am Fallersleber Tor vor allem in den 

Exerzierzeiten, in denen die Garnison durch die Einberufung der das restliche 

Jahr über beurlaubten Soldaten auf ihren Sollbestand anwuchs, stark 

überbelegt waren. So wurde berichtet, dass in den Exerzierzeiten im Frühjahr72 

die Rekruten auf dem zugigen Dachboden der Burg untergebracht wurden, wo 

es zu dieser Jahreszeit noch sehr kalt war73. Zur Exerzierzeit im September 

wurden auf dem großen Exerzierplatz74, später an der Buchhorst in der Nähe 

des Grünen Jägers, Zeltlager errichtet, um die nun doppelt so vielen Soldaten  

aufnehmen zu können75.  

Auch wenn die Militärverwaltung versuchte, die Lebensumstände in den 

Kasernen für die Soldaten erträglich zu gestalten, blieb ihr kaum etwas anderes 

übrig, als sich mit den Umständen abzufinden und die Bausubstanz der 

Gebäude nur durch kurzfristige Reparaturen notdürftig zu erhalten. Erst mit dem 

Bau der neuen Infanteriekaserne verbesserten sich die Umstände. 

                                                 
69 Lemke-Kokkelink, Monika: Kasernen. In: Biegel, Gerd u. Klein, Angela (Hg.): Carl 
Theodor Ottmer. 1800-1843. Braunschweiger Hofbaumeister – Europäischer Architekt. 
Braunschweig 2000, S.232f. 
70 NdsStAWf 12 Neu Präs Nr.5166. 
71 Der sogenannte „kleine Exerzierplatz“ lag am Bültenweg auf dem Gelände der 
ehemaligen Pädagogischen Hochschule. 
72 Die neuen Rekruten wurden gewöhnlich Ende April eingezogen, die sogenannte 
„große Exerzierzeit“ fand nach der Erntezeit im September statt. Kortzfleisch, S.190. 
73 NdsStAWf 12  Neu Präs 5 Nr.5166. 
74 Der große Exerzierplatz lag am Nussberg auf der heutigen Sportanlage Franzsches 
Feld.  
75 Kortzfleisch, S.190. 
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2.3. Die Zustände in der Garnison  

 

Bevor ich auf die Beziehungen zwischen Zivilisten und Soldaten eingehen 

möchte, gehe ich im Folgenden auf die Lebensumstände der Soldaten in der 

Garnison Braunschweig ein. Ich behandle dabei Mannschaften, Unteroffiziere 

und Offiziere getrennt.  

 

2.3.1. Mannschaften  

 

Die große Mehrheit der Soldaten bestand aus einfachen Soldaten und 

Gefreiten. Ein einfacher Soldat bekam im Jahre 185876 am Tag zwei 

Silbergroschen77 Sold, das sind etwa zwei Taler im Monat, im Vergleich dazu 

verdiente ein ungelernter Arbeiter durchschnittlich 2,69 Taler Wochenlohn78, 

das sind 10 Taler, 25 Groschen und 6 Pfennige Monatslohn. Ein Soldat in den 

Mannschaftsdienstgraden verdiente also nur den Bruchteil eines ungelernten 

Arbeiters. Zu berücksichtigen ist aber, dass der Soldat vom Militär verpflegt, 

eingekleidet und kaserniert wurde. Auch musste er, im Gegensatz zu den 

meisten Arbeitern, von seinem Lohn keine Familie ernähren, dem Dienst-

pflichtigen war es nämlich verboten zu heiraten.  

In den Fällen, in dem es dem Soldaten doch erlaubt wurde, nämlich wenn er 

durch die Heirath eine gehörig nachgewiesene Verbesserung seiner Lage oder 

der seiner Familie erlangen würde79, wurde er meist sogar nachträglich ganz 

vom Militärdienst befreit. Er konnte also seinen schmalen Sold ganz sparen, 

bzw. für eigene Vergnügungen, z.B. Bier80 ausgeben. Die beurlaubten 

Soldaten, und das waren für elf Monate im Jahr immerhin bis zu 5/6 der 

Mannschaften, bekamen für die Zeit ihrer Beurlaubung zwar keinen Sold, sie  

                                                 
76 Nach Jacobi, S.156f. 
77 1 Taler = 30 Silbergroschen, 1 Silbergroschen = 10 Pfennige. 
78 Schildt, Gerhard: Tagelöhner, Gesellen, Arbeiter. Sozialgeschichte der 
vorindustriellen und industriellen Arbeiter in Braunschweig 1830-1880, Stuttgart 1986. 
S.383. 
79 Cantonreglement §107, GVS 1821, S.195. 
80 Leider ließ sich aus den Quellen nicht ermitteln, wie viel ein Krug Bier kostete. Für 
seinen täglichen Sold von zwei Silbergroschen hätte sich ein Soldat aber immerhin 
zwei Pfund Käse kaufen können. Braunschweigische Anzeigen 14.Mai 1845. 
Stadtarchiv Braunschweig Z1. 
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konnten und sollten in dieser Zeit in ihren Heimatorten81 aber ihrem gelernten 

Beruf nachgehen. 

Die Verpflegung der einfachen Soldaten umfasste täglich eine Brotportion von 

1½ Pfund Brot, dazu ein Frühstück aus Bouillon, Kaffee oder Mehlsuppe, ein 

Mittagessen mit ½ Pfund Fleisch und 1¼ Quartier82 Gemüse und entsprach so 

den auch in anderen Garnisonen üblichen Mengen83. In Ausnahmefällen konnte 

dem Soldaten anstelle der Ausgabe des Essens auch sein Verpflegungsgeld 

ausgezahlt werden84. 

Die Unterbringung der Soldaten, die in dem von mir untersuchten Zeitraum fast 

ausschließlich in Kasernen geschah, war lange Zeit schlecht. Im Allgemeinen 

waren die Mannschaftsdienstgrade in sogenannten zweischläfrigen Bett-

stellen85, in Doppelbetten, untergebracht, während Unteroffiziere Einzelbetten 

zugewiesen bekamen. Immerhin standen jedem Mann vier Betttücher, zwei 

Handtücher und zwei wollene Decken zu86, so dass die Hygiene in den 

Kasernen durch das Wechseln der Wäsche gewährleistet war.    

Bis 1843 waren die Zustände in den Kasernen als katastrophal87 zu bezeich-

nen. Die Burgkaserne wurde seit 1820 in verschiedensten Berichten immer 

wieder als baufällig bezeichnet88, seit 1832 wurde sogar der Einsturz befürchtet 

und Reparaturen nur als Flickwerk betrachtet89. Die Kasernen wurden allesamt 

als sehr zugig beschrieben. Besonders bemängelt wurde die dumpfige Luft in 

den häufig überbelegten Zimmern und Sälen, vor allem bei niedrigen Decken, 

wie in der Burgkaserne, wo die Soldaten zusätzlich die Luftzirkulation 

verhinderten, indem sie die Fenster mit Decken abdichteten, um im Winter nicht 

zu frieren. 

                                                 
81 In der Zeit ihrer Beurlaubung war die Freizügigkeit der Soldaten stark eingeschränkt, 
ohne Genehmigung durften sie die Landesgrenzen nicht überschreiten. 
82 Ein Quartier ist per definitionem der Raum, den zwei Pfund destilliertes Wasser bei 
15°Reaumur (=18,75°C) einnehmen, also ungefähr ein Liter.  
83 Ähnliche Rationen lassen sich auch in anderen Garnisonstädten feststellen, so 
bekam ein Soldat 1875 in Nürnberg am Tag 1½ Pfund Brot, 150g. Fleisch und 1,5kg 
Kartoffeln oder anderes Gemüse. Bruder, S.431. 
84 Jacobi, S.158. 
85 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.585. 
86 NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.9. 
87 Das scheint für die erste Hälfte des 19.Jahrhuderts typisch zu sein. Auch in vielen 
anderen Garnisonstädten, wie Lübeck, Regensburg, Ulm und Nürnberg wurde der 
schlechte bis miserable Zustand der Kasernengebäude bemängelt.   
88 NdsStAWf 12 Neu Präs Fb.8 Nr.4. 
89 NdsStAWf 12 Neu Präs Fb.5 Nr.5167. 
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Die Sanitäranlagen der Burgkaserne lagen allesamt nicht im Gebäude selbst 

und die Latrinen stanken nach Auskunft verschiedener Berichte bestialisch. Es 

wurde weiter berichtet, dass die Treppe aus dem obersten Stockwerk so 

schmal und dunkel war, dass die 200-300 Mann, die sie bei einem Feuer hätten 

benutzen müssen, große Probleme mit ihrer Benutzung gehabt hätten. Und 

schließlich drang bei starkem Regen so viel Wasser in die oberen Stockwerke 

der Ägidienkaserne ein, dass sie nicht zu gebrauchen waren90. 

Nach Überzeugung der Militärverwaltung sollten im Idealfall jedem Soldaten 

3,67 m² bis 4 m²91 Wohnfläche zustehen92, bei Deckenhöhen von 2,57 m sogar 

5,46 m². Besser seien wegen der schlechteren Luftzirkulation bei niedrigen 

Decken sogar 7,33 m² bis 8,15 m². Das war jedoch nicht zu gewährleisten. Bei 

Vollbelegung musste sich ein Soldat einen 103 m² großen Raum mit 48 Mann 

teilen. Ihm blieb so ein Wohn- und Schlafraum von 2,15 m²93. Seine Ausrüstung 

musste er auf einem 85 bis 115 cm langen Brett an der Wand unterbringen94. 

In der neuen Infanteriekaserne, deren Bau erst 1837 beschlossen wurde, 

verbesserten sich die Zustände, es gab dort sogar getrennte Schlaf- und 

Wohnräume für die Soldaten. Als aber 1841 das erste Bataillon einzog, ergaben 

sich schon bald wieder Platzprobleme: So beschwerten sich Unteroffiziere 

darüber, dass sie während des Umbaus ihrer Stube, in einem Raum 

untergebracht wurden, in denen die Betten dreistöckig standen95. Auch die 

Kasernenverwaltung empfand das als unangemessen. Ob das allerdings für 

den Soldaten schlechthin oder nur für Unteroffiziere, die ja Einzelbetten 

zugewiesen bekamen, so gesehen wurde, bleibt offen. 

Ein Angehöriger des Militärs konnte auf eine ganze Reihe sozialer 

Einrichtungen zurückgreifen, die dem Zivilisten nicht zur Verfügung standen. So 

zum Beispiel das Militärhospital, in dem sich Militärangehörige, aber auch deren 

Familienmitglieder96 versorgen lassen konnten. Der Anspruch auf medizinische 

                                                 
90 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5166 Bd.1. 
91 45 - 50 Quadratfuß. Der Werkfuß lag bei 28,54 cm. Der Einfachheit halber sind die 
Maße alle auf das metrische System umgerechnet. 
92 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5166 Bd.1. 
93 Von noch beengteren Verhältnissen wird in Nürnberg und Augsburg berichtet, dort 
blieben dem einzelnen Soldaten in den Spitzenzeiten lediglich 1,71 m² bzw. 1,25 m². 
Bruder, S.413. 
94 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5166 Bd.1. 
95 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5166 Bd.2. 
96 Die Bestimmungen freier Cur und Medicin für Militair Personen niederen Grades im 
Quartier und in Militair Hospitalen vom 17.November 1832. NdsStAWf 25E Neu Fb.1 
Nr.1. 
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Leistungen im Militärhospital war allerdings stark reglementiert, so bestand bei 

chronischen Krankheiten kein Anspruch auf Behandlung97 und bei 

pensionierten Soldaten nur, wenn die Erkrankung eine Folge der Militär-

dienstzeit war. Dieses Angebot war allerdings auch notwendig, da die Soldaten, 

die kein Bürgerrecht in Braunschweig besaßen, und das traf auf die Mehrheit 

der größtenteils vom Lande oder aus anderen Städten stammenden Soldaten 

zu, sonst keinerlei Anspruch auf medizinische Versorgung hatten98. 

Daneben gab es auch noch die Garnisonsschule, auf die sowohl aktive als auch 

ehemalige Militärs ihre Kinder schicken konnten. Allerdings waren die Plätze so 

begehrt, dass bei den Anmeldungen darauf hingewiesen wurde, dass die 

Kinder aktiver Soldaten99 Vorrang hätten100. 

Seit 1821 gab es ein Militär-Strafgesetz, die sogenannten Kriegsartikel101, in 

denen die Vergehen und deren Bestrafung genau festgelegt wurden, um der 

Willkür im Militär Einhalt zu gebieten. Die Prügelstrafe wurde verboten102 und 

sogar die Beschwerde der Soldaten über ungerechte und zu harte Behandlung 

durch Vorgesetzte wurde in diesen Paragraphen genau geregelt. Diese neue 

Militärgesetzgebung war ein großer Fortschritt, da der Willkür, die in den 

meisten Armeen Europas bis ins frühe 19.Jahrhundert geherrscht hatte, durch 

eine  Konkretisierung des Strafmaßes für die Verstöße entgegen getreten 

wurde.  

Der einfache und zumeist dienstpflichtige Soldat gehörte zwar zu den am 

schlechtesten bezahlten103 Arbeitstätigen in der Stadt, wurde aber durch das 

Militär einigermaßen gut versorgt.  

 

2.3.2. Unteroffiziere  

 

Im Gegensatz zu den Mannschaftsdienstgraden durften Unteroffiziere auch 

heiraten104. Die verheirateten Unteroffiziere wohnten nicht in der Kaserne, 

                                                 
97 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.48. 
98 Dellingshausen, Geschichte der Truppenunterkünfte, S.44. 
99 Damit konnte es sich wohl nur um Freiwillige, Unteroffiziere und Offiziere handeln, 
da dienstpflichtige Soldaten nicht heiraten durften. 
100 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.44. 
101 GVS 1821, S.208-231. 
102 Kriegsartikel §100, GVS 1821, S.223. 
103 In Ulm bekamen die einfachen Soldaten 1825 so wenig Sold, dass sie sich nicht 
einmal eine Maß Bier am Tag leisten konnten. Lemke, S.608. 
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sondern in der eigenen Wohnung. Auch die Unteroffiziersstuben in den 

Kasernen waren weit komfortabler, als die Stuben der einfachen Soldaten. Die 

Männer waren in kleineren Gruppen untergebracht und hatten den Vorzug von 

Einzelbetten105.  

Ein Feldwebel verdiente 1858 am Tag zehn Silbergroschen und zwei 

Pfennige106, das waren im Monat etwa zehn Taler und sechs Silbergroschen. 

Somit verdiente er ungefähr soviel wie ein ungelernter Arbeiter; der Verdienst 

von Sergeanten und Corporalen war sogar noch etwas geringer. Aber auch die 

Unteroffiziere wurden verpflegt und eingekleidet und im Falle einer eigenen 

Wohnung bekamen sie zusätzlich monatlich einen Taler Servis, d.h. 

Quartiergeld, zu ihrem Sold dazu. 

Nach ihrer Dienstzeit beim Militär wurden Unteroffiziere oft in den öffentlichen 

Staatsdienst übernommen. Diese Praxis wurde von der Militärverwaltung als ein 

großer Anreiz für die Laufbahn als Unteroffizier gesehen. So befürchtete das 

Kriegskollegium, dass,                

falls die Aussichten der Unterofficiere auf demnächstige Versorgung im 

Civildienste nach mehr und mehr schwinden sollten, die Unterofficiers-

Aspiranten es vorziehen werden, sobald als möglich sich auf 

anderweitigen Wege als durch die Unterofficier-Carriere eine Anwartschaft 

auf Civilversorgung zu erwerben.107 

 

Das würde bald einen Personalmangel im Unteroffizierskorps hervorrufen, denn 

die gering erscheinende Besoldung108 der Unteroffiziere war kaum ein Anreiz 

für eine ebensolche Laufbahn. Also wurden weiterhin entlassene Unteroffiziere 

durch Posten in Staatsdiensten, vom Torvisitator109 bis hin zum Steueraufseher, 

versorgt110. Der größte Arbeitgeber für entlassene Unteroffiziere war die 

Herzogliche Eisenbahn- und Postdirektion, die ehemaligen Unteroffizieren 

Anstellungen als Bürokraft, Briefträger oder Schaffner anbot. 

                                                                                                                                               
104 Der Anteil der verheirateten Unteroffiziere und Hautboisten, das sind Militärmusiker, 
durfte allerdings 1/3 des gesamten Unteroffizierskorps nicht überschreiten. Jacobi, 
S.165. 
105 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5166 Bd.1. 
106 Jacobi, S.156f. 
107 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5312. 
108 Ebd. 
109 Aufseher und Geldeinnehmer an den Stadttoren. 
110 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.67 Bd.1. 
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Nach einer durch den Dienst verursachten Invalidität, die den Mann auch zu 

anderen Tätigkeiten unfähig machte, und nach längerem ununterbrochenem 

und vorwurfsfreiem Dienst111 hatten Soldaten und Unteroffiziere den Anspruch 

auf eine seinen Kräften angemessene Versorgung oder Pension112. Auch ihre 

Witwen und Waisen wurden durch die Wittwen- und Waisen-Versorgungs-

anstalt mit 14 - 35 Talern im Jahr, je nach Rang des Unteroffiziers, unter-

stützt113. 

 

2.3.3. Offiziere  

 

Die Offiziere waren die sozial angesehensten Soldaten, zumal sie sich zum 

großen Teil aus dem Adel und der bürgerlichen Oberschicht rekrutierten. Die 

große Mehrheit bildeten die Subalternoffiziere114, lediglich die Stäbe der 

Bataillone und Regimenter wurden mit Stabsoffizieren besetzt.  

Auch wenn ein Premier-Lieutenant115 der Infanterie 1858 mit 31 Talern im 

Monat116 mehr als dreimal so viel verdiente wie ein Feldwebel, so hatte er doch 

wesentlich höhere Ausgaben, da er einen gehobenen Lebensstandard zu 

repräsentieren hatte. Er hatte seine Uniformen selbst zu beschaffen und musste 

auch sonst stets vorbildlich auftreten. So kam es dazu, dass große Teile des 

Offizierskorps ständig verschuldet waren. 

Um eine Heiratserlaubnis zu bekommen, musste ein Offizier sein 25. 

Lebensjahr vollendet haben und ein gewisses Vermögen nachweisen 

können117. 

Im Gegensatz zu den Mannschaften wohnten die Offiziere meistens nicht in den 

Kasernen, sondern in eigenen Wohnungen oder in ihnen von der 

Militärverwaltung zugewiesenen Dienstwohnungen, für deren Instandhaltung 

und manchmal auch Instandsetzung die Offiziere selbst aufkommen 

mussten118. Für das Quartier erhielten die Offiziere allerdings Quartiergeld, das 

monatlich zwischen sechs Talern für einen Seconde-Lieutenant und 14 Talern 

                                                 
111 Jacobi, S.160. 
112 Cantonreglement §15. GVS 1821, S.172. 
113 Jacobi, S.164. 
114 Vom Leutnant bis zum Hauptmann, Major bis Oberstleutnant bezeichnet man als 
Stabsoffiziere. 
115 Oberleutnant (Seconde-Lieutenant = Leutnant ; Capitain = Hauptmann). 
116 Jacobi, S.154f. 
117 Jacobi, S.165. 
118 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5164. 
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für einen Major schwankte119. Nur auf direkten Antrag konnten sie auch eine 

eigene Wohnung innerhalb der Kaserne beziehen, was aber durch den 

knappen Platz wohl erst ab 1843 mit der Fertigstellung der neuen 

Infanteriekaserne möglich war. 

Offiziere erhielten neben ihrem Sold, je nach Rang und Posten, weitere 

Zahlungen für  Rationen, Bediente und Dienstunkosten, was bei einem Capitain 

1. Klasse bei der Kavallerie immerhin weitere 21 Taler im Monat ausmachte120. 

Die Beförderung der Offiziere erfolgte streng nach Anciennität, d.h. nach dem 

Dienstalter, nicht nach Leistungen. Nach einer 50jährigen Dienstzeit, bei einer 

durch auftretende Altersschwäche oder körperliche Gebrechen verursachten 

Dienstunfähigkeit sowie durch Anweisung des Herzogs konnten Offiziere 

pensioniert werden und hatten entsprechende Pensionsansprüche121. Beim Tod 

des Offiziers hatten seine Witwe und seine Waisen Anspruch auf 16% seines 

jährlichen Einkommens, zu diesem Zweck hatte er während seiner Dienstzeit 

Anteile seines Gehaltes in die Kasse der Wittwen- und Waisen-

Versorgungsanstalt eingezahlt122. 

Einige Soldaten, vor allem Offiziere und Fähnriche123, nutzten die Chance, um 

am Collegium Carolinum zu studieren. Ihren Anträgen auf die Verwilligung 

freien Unterrichts am Collegium Carolinum124 und damit auch der Beurlaubung 

vom Dienst wurde sogar in allen mir bekannten Fällen stattgegeben. Von den 

dreißig in den Jahren 1815-21 eingereichten Anträgen, stammten sechs von 

Offizieren und 17 von Fähnrichen. Nur zwei Unteroffiziere stellten den Antrag 

studieren zu dürfen und immerhin vier Mannschaftsdienstgrade, die allerdings 

alle aus den Reihen der Artillerie stammten. Dies war traditionsgemäß der 

Truppenteil, der die höchste Bildung, v.a. in den Bereichen Mathematik und 

Physik, verlangte. 

 

 

 

                                                 
119 Jacobi, S.154f. 
120 Jacobi, S.154f. 
121 Jacobi, S.159. 
122 Jacobi, S.164. 
123 Fähnriche sind Offiziersanwärter. 
124 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.526. 
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3. Die Beziehungen zwischen Stadt und Garnison 

 

Im alltäglichen Leben gibt es mannigfaltige Beziehungen zwischen den 

Bewohnern einer Stadt, so auch zwischen den Soldaten der Garnison und den 

Bürgern der Stadt Braunschweig. Zum einen gab es wirtschaftliche 

Beziehungen: Soldaten kauften bei den Kaufleuten und Händlern der Stadt  und 

besuchten die Gastwirtschaften der Stadt.  

Auch die Militärverwaltung unterhielt Beziehungen zum städtischen Gewerbe. 

Des weiteren gab es natürlich soziale Beziehungen zwischen Soldaten, 

Unteroffizieren und Offizieren zu den Braunschweiger Bürgern, hier vor allem 

auf der Straße und an den Toren mit diensttuenden Soldaten, aber auch am 

Abend im Wirtshaus mit Soldaten auf Freigang. 

Und schließlich existierten Beziehungen zwischen städtischen Institutionen und 

Einrichtungen und der Militär- und Standortverwaltung. 

All diese Beziehungen konnten sehr unterschiedlich ausfallen, freundschaftlich, 

konkurrierend, befruchtend oder sogar feindselig.  

Die Frage, wie nun die Beziehungen zwischen den Braunschweiger Bürgern 

und städtischen Institutionen einerseits und den Soldaten und militärischen 

Institutionen andererseits aussahen, untersuche ich im folgenden Abschnitt. 

 

 

3.1. Die Garnison als wirtschaftlicher Motor 

 

3.1.1. Der Soldat als Konsument 

 

Die Garnison, sowohl als Institution wie auch als die Menge der in der Stadt 

Braunschweig untergebrachten Soldaten, kann ohne Einschränkung als 

bedeutender Wirtschaftsfaktor bezeichnet werden. Allein die in Spitzenzeiten 

über 2000 in der Stadt lebenden Soldaten waren für manchen Gaststättenwirt 

sicherlich eine gern gesehene Klientel.  

Aber auch die in normalen Zeiten bis zu 1000 Soldaten125, Unteroffiziere und 

Offiziere, die das ganze Jahr über in den Kasernen lagen, bildeten eine 

                                                 
125 1855 stellte allein das Infanterieregiment außerhalb der Exerzierzeiten 39 Offiziere 
und 874 Unteroffiziere und Mannschaften. Kortzfleisch. S.340. 
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Kundengruppe, die, da die meisten Soldaten ja gar nicht aus der Stadt selber 

kamen, einen bedeutenden Faktor für die Braunschweiger Wirtschaft 

darstellten.  

Auch wenn das Militär für die Grundversorgung der Soldaten, wie Unterkunft 

und Verpflegung aufkam, so versorgten sich die Soldaten ansonsten über die 

städtischen Kaufleute und Handwerker mit Dingen des alltäglichen Lebens. Bei 

einer Gesamtbevölkerung von etwa 34.000 Einwohnern stellten 1000-2000 

erwachsene, also zahlende Personen ein erhebliches Käuferpotenzial dar. 

1855 bestand jedes der beiden in Braunschweig stationierten Infanterie-

bataillone während der Beurlaubungszeit von elf Monaten im Jahr aus 17 

Offizieren, 68 Unteroffizieren und Spielleuten sowie 356 Gefreiten und 

einfachen Soldaten126. Nimmt man nun die Besoldung von 1858 zur Grundlage, 

so kommt man allein für das Infanterieregiment auf 1344 Taler im Monat für die 

Soldaten, 1360 Taler für die Unteroffiziere und 1080 Taler für die Offiziere. Das 

sind zusammen 3784 Taler, die monatlich allein durch die Soldaten des 

Infanterieregiments in die Braunschweiger Wirtschaft eingebracht wurden. 

Diese Summe entspricht über 350 Monatseinkommen eines ungelernten 

Arbeiters im Jahr 1858127. Hinzu kamen noch das Husarenregiment und die 

Artillerie. Einen Monat lang, während der Exerzierzeit, wenn das Militär 

zahlenmäßig nahezu komplett war, konnte man sogar mit mehr als dem 

Doppelten der Summe rechnen.  

Einen besonderen Stellenwert nahmen aber die Offiziere ein, die durch die 

Verpflichtung zu vorbildlichem Auftreten, ihren repräsentativen Lebenswandel 

und die Auflage ihre Uniformen selbst zu beschaffen, bei Schneidern, Hut- und 

Schuhmachern und anderen Handwerkern viele Arbeiten in Auftrag gaben. 

Oftmals lebten sie allerdings über ihre Verhältnisse, so dass sie Schulden 

machten, bzw. Kredite aufnahmen. Es lassen sich vor allem Geldforderungen 

von Schneidern, Schuh- und Hutmachern ausmachen128. Durch die vielen 

Schuldforderungen einzelner Handwerker lässt sich schon erkennen, wie viel 

Geld die Offiziere ausgaben, um dem von ihnen erwarteten Lebensstil gerecht 

zu werden. Sehr häufig griffen die Offiziere auf die Militair-Privat-

Unterstützungs-Casse zurück, um dort Kredite zu geringen Zinsen zu 

                                                 
126 Kortzfleisch, S.340. 
127 Nach Schildt, Tagelöhner, S.383 
128 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.760 u. Nr.761. 
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erhalten129. Diese Kredite beliefen sich in den 1830er Jahren auf Summen 

zwischen 50 und 400 Talern. Zur selben Zeit verdiente ein Premier-Lieutenant 

28 Taler im Monat zuzüglich einiger Sondervergütungen130. Besonders trat in 

dieser Zeit ein Hauptmann v. Frankenberg hervor, der sich 1832 1800 Taler bei 

der Herzoglichen Leihhaus-Casse lieh, 1837 bei der Militair-Privat-

Unterstützungs-Casse ein Darlehen von 300 Talern und dort ein Jahr später, 

nun zum Major avanciert, erneut einen Kredit von 300 Talern aufnahm. 

Nebenher war er auch noch bei diversen Handwerkern und Kaufleuten mit 

kleineren Summen verschuldet. Dieser Offizier, der als Capitain 1. Klasse ein 

Jahreseinkommen von 1260 Talern und als Major von 1840 Talern hatte, 

machte im Laufe von sechs Jahren nachweislich mehr als 2450 Taler 

Schulden131. Aber auch andere Offiziere verschuldeten sich, so etwa der 

Garnisonskommandant von Wolfenbüttel, Generalmajor von Buttlar, der 1838 

einen Kredit von 250 Talern bei der Militair-Privat-Unterstützungs-Casse 

aufnahm. 

Die Listen der Offiziere, denen zur Tilgung ihrer Schulden Abzüge vom Gehalt 

gemacht wurden132, sind lang. Allein für die Jahre 1837/38 sind 24 Namen 

verzeichnet, die insgesamt über 4000 Taler an Krediten aufnahmen bzw. 

Schulden machten133. Das Problem der verschuldeten Offiziere war sogar so 

gravierend, dass zur Regulierung der Schulden eigene Verordnungen 

aufgestellt werden mussten, die festlegten wie hoch die Abzüge vom Gehalt 

eines Offiziers zur Begleichung seiner Schulden höchstens sein durften134.  

Es ist also festzustellen, dass die Soldaten und vor allem das vergleichsweise 

kleine Offizierskorps einen nicht unerheblichen Faktor im Geschäftsleben der 

Stadt darstellten. Die Mannschaftsdienstgrade setzten vermutlich den Großteil 

                                                 
129 Subalternoffiziere durften, nach dem §123 der modifizierten Kriegsartikel von 1837, 
Kredite nur mit Zustimmung des Garnisonskommandeurs aufnehmen. GVS 1837, 
S.134. 
130 Nach Soldtariflisten des Jahres 1837. NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.805. 
131 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr. 761 
132 Aufgrund des Artikels 164 des Militair-Justiz-Reglements von 1837 konnten einem 
Lieutenant bis zu 1/5, einem Capitain 2.Klasse bis zu ¼ und bei höheren Graden sogar 
bis zu 1/3 des monatlichen Gehalts einbehalten werden. NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 
Nr.760. 
133 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr. 761 
134 Modifizierter Artikel 164 der Verordnung die Militärstrafen und Prozesse betreffend 
von 1821. GVS 1821, S.285f. 
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ihres Soldes in Bier und andere Vergnügungen135 um. Sicherlich haben die 

Soldaten ihre vom Militär garantierte, doch recht eintönige Verpflegung durch 

Privatkäufe, z.B. von Käse und Speck, verbessert haben. Außerdem werden sie 

sicherlich auch Konsumartikel, wie Tabak, erworben haben. So profitierten von 

den einfachen Soldaten, vor allem in den Exerzierzeiten, hauptsächlich die 

Schankwirte sowie Lebensmittel- und Konsumartikelhändler. Auch wenn der 

Einzelne nicht viel verdiente, so stellte die Masse der Soldaten doch ein nicht 

unerhebliches Käuferpotenzial dar. 

Auch die Offiziere haben sicherlich Teile ihres Gehalts in Wirtshäusern, wenn 

auch der gehobenen Preisklasse, ausgegeben haben. Einige Offiziere, vor 

allem die älteren, waren verheiratet, so dass große Anteile ihres Geldes für die 

Verpflegung der Familie nötig waren. Auf Grund der gesellschaftlichen Stellung 

und der Verpflichtung zu repräsentieren, haben die Offiziere sehr viel Geld für 

hochwertige Uniformen, die sie selbst zu beschaffen hatten und für Luxusartikel 

ausgegeben, in den Quellen wird z.B. von Theaterabonnements136 und 

Jagdpacht137 gesprochen. 

Allein durch die Tatsache, dass durch das Militär und deren Konskription von 

jungen Männern aus dem ganzen Herzogtum viele Menschen in die Stadt 

kamen, die sonst als Konsumenten hier gar nicht vorhanden gewesen wären, 

wurde die Wirtschaft in der Stadt merklich angekurbelt138. 

 

3.1.2. Die Militärverwaltung als Auftraggeber 

 

Auch die Garnisonsverwaltung, bzw. die Verwaltung der einzelnen Truppenteile 

stellte einen nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor dar. Immerhin gab die 

herzogliche Regierung jährlich ca. 250.000 bis 350.000 Taler139 für das Militär 

aus, von denen ein großer Teil in die Stadt Braunschweig geflossen sein dürfte, 

denn hier waren die weitaus meisten Soldaten stationiert, hier standen die 

meisten Militärgebäude und Militärbehörden. De etwa 2000 in Braunschweig 

                                                 
135 Inwiefern die Prostitution in Braunschweig von der Garnison profitierte, war aus den 
Akten nicht zu erfahren.  
136 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.3 Nr.66 
137 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1. Nr.760 
138 Ähnliches ist ja auch heute noch an den Garnisonsstandorten der Bundeswehr und 
der Nato-Verbündeten zu erkennen. Viele Gemeinden protestierten aufs Schärfste 
gegen die Schließung ihrer Standorte, weil das große Verluste für die örtliche 
Wirtschaft bedeutete.  
139 Nach Burmester, S.133ff. 
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stationierten Soldaten mussten ausgerüstet, verpflegt und untergebracht 

werden. Zu diesem Zweck schloss die Militärverwaltung140 mit einzelnen 

Kaufleuten und Handwerkern Verträge über die Belieferung der Kasernen mit 

Inventar, Ausrüstungsgegenständen und Nahrungsmitteln141 sowie die 

Herstellung und Wartung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen 

ab. Dabei legte die Verwaltung höchsten Wert darauf, dass diese Verträge zu 

den für das Militär günstigsten Konditionen abgeschlossen wurden.  

Als der Maler Ding für das Anstreichen der Bettstellen 1855 seine Forderungen 

erhöhte, ließ Kriegskommissar von Mosqua bei anderen Malern Erkundigungen 

über deren Preise einholen. Ein anderer Maler sollte die Bettstellen und Bänke 

nur dann streichen, wenn er sie zu dem alten Preis gut machen könnte, wenn 

das nicht möglich sei, sollte man warten, bis billigere Preise für Malen 

eintreten142.  

So wurden die Versorgungsverträge zumeist nur für ein Jahr oder sogar nur ein 

halbes abgeschlossen, um stets die Konkurrenz der billigsten Anbieter zu 

fördern. Meistens wurden die Verträge jedoch nach Ablauf immer wieder um ein 

Jahr verlängert, was dafür spricht, dass die städtischen Handwerker und 

Kaufleute durchaus ein Interesse am Vertragspartner Militär hatten, zumal 

deren Aufträge eine sicheres und regelmäßiges Einkommen bedeuteten, auch 

wenn dafür die Preise niedrig gehalten werden mussten. 

Die Verträge waren immer nach demselben Muster aufgebaut. Vom Lieferanten 

wurde die Einhaltung qualitativer143 und quantitativer144 Normen gefordert, 

                                                 
140 Verantwortlich für die Verpflegung waren die einzelnen Truppenteile und 
Abteilungen selbst, während die Verwaltung der Kasernen dem Kriegskollegium 
unterlag. So wurden Verträge für die Verpflegung mit Brot und Fleisch von den 
einzelnen Infanteriebataillonen, dem Husarenregiment, der Artillerieabteilung, dem 
Zeughaus, usw. abgeschlossen. Für die Ungeziefervernichtung und Ausstattung der 
Kasernen mit  Betten, Geschirr etc. war das Kriegskollegium selbst zuständig. Jacobi, 
S.148f. 
141 In anderen Garnisonen, wie zum Beispiel an vielen bayerischen Standorten, wurde 
die Verpflegung der Soldaten mit Brot von zentralen Kriegsbäckereien besorgt, oder 
das Brot wurde in Eigenregie in militärischen Bäckereien in den Garnisonen selbst 
gebacken. Hettinger, S.239f. 
142 NdsStAWf 26 Neu G2 Nr.9. 
143 Bei Brot wurde z.B. gefordert, es müsse zu 100% aus Roggenmehl bestehen und 
dürfe nicht älter als 24 Stunden sein. Die Qualität des Brotes sollte regelmäßig 
überprüft werden. Trotzdem kam es 1831 zu Berichten über die schlechte Qualität des 
Brotes, die der Gesundheit der Soldaten abträglich sei und der Forderung nach 
besserer Qualitätskontrolle. NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.196. 
144 Es wurde gefordert, dass der Lieferant immer genügend Brot, Fleisch o.ä. liefern 
musste. Könne er nicht genug produzieren, habe er den Rest auf eigene Kosten zu 
besorgen. NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.18. 
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deren Nichteinhaltung die sofortige Lösung des Vertrages bedeutete. Eine 

solche Vertragsauflösung war allerdings nur von Seiten des Militärs möglich, 

der zivile Vertragspartner war für die Laufzeit an den Vertrag gebunden. In 

vielen Verträgen wurde auch ein fester Kaufpreis für die Waren festgelegt, der 

im Falle der Rohstoffverbilligung sinken, aber im Falle der Verteuerung stabil 

bleiben musste.  

Trotz solcher Klauseln scheinen die Lieferanten durchaus ein Interesse daran 

gehabt zu haben, weiter das Militär zu beliefern, denn oft schlossen die selben 

Lieferanten mehrere Jahre hintereinander solche Verträge mit dem Militär, bzw. 

verlängerten ihre Verträge jedes Jahr.  

So zum Beispiel 1827 der Braunschweiger Bäckermeister Denecke, der den 

Vertrag zwischen ihm und der Militärverwaltung über Brotlieferungen an das 

Stockhaus145, der ihn zwang auch bei steigenden Roggenpreisen sein Brot zum 

selben Preis zu verkaufen, nachweislich bis 1832 immer wieder verlängert 

hat.146 Andere Vertragspartner, wie der Knochenhauermeister Hilarius 

Frohböse, der 1829 einen Vertrag über Fleischlieferungen mit dem 

Husarenregiment abschloss, wurden sogar verpflichtet, bei fallenden 

Fleischpreisen, ebenfalls ihr Angebot zu verbilligen, bei Preisverteuerung aber 

keinesfalls die Preise anzuheben. Doch selbst unter diesen Bedingungen 

verlängerte Frohböse seinen Vertrag nachweislich mindestens für zwei weitere 

Jahre147. 

Manchmal jedoch wurden in den Verträgen auch Preistabellen aufgeführt, nach 

denen der Lieferant seine Preise angleichen durfte148, so z.B. in einem Vertrag 

zwischen dem Bäckermeister Ludwig Just aus Wenden und den 

Infanteriebataillonen im Jahre 1827, in dem der vom Bäcker zu fordernde 

Brotpreis vom Roggenpreis abhängig gemacht wurde. In diesem Vertrag wurde 

allerdings - im Gegensatz zu den meisten anderen Verträgen, in denen 

Brotlieferungen meist nur für eine Einheit geregelt wurden - die Belieferung der 

gesamten in der Stadt befindlichen Infanteriebataillone149 festgelegt. Also ging 

es in diesem Vertrag darum tägliches Brot für etwa 1000 Mann zu liefern. Das 

dürfte ein gutes Geschäft auch für den Bäcker gewesen sein. 

                                                 
145 Das Militärgefängnis in der Augusttorkaserne. 
146 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1. Nr.18. 
147 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.196. 
148 NdsStAWf 25E Neu Fb.1 Nr.18. 
149 Zu diesem Zeitpunkt insgesamt 4 Bataillone à 620 Mann (Kriegsstärke). 
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Zu den bei den Produzenten in der Stadt Braunschweig, aber auch im ganzen 

Herzogtum bestellten Waren gehörte neben der Verpflegung, auch das Inventar 

für die Kasernen: Bettgestelle, Strohsäcke und Kopfkissen, Decken und 

Bettlaken, Handtücher, Besteck und Geschirr. Alle Artikel wurde bei lokalen und 

regionalen Anbietern – zum günstigsten Preis – eingekauft. Zu den größten 

Posten gehörten die Laken und Strohsäcke. Im Jahre 1865 wurden allein für 

das Leinen für Laken und Säcke über 1190 Taler ausgegeben, für Decken 485 

und für Handtücher 165 Taler, zuzüglich der weitaus geringer ausfallenden 

Herstellungskosten150.  

Es wurde aber in ganz unterschiedlichen Quantitäten eingekauft: Der Satz 

Bürsten für 1Taler und 4 Silbergroschen genauso wie 6000 Ellen Leinen für 900 

Taler. So waren die Lieferanten für das Militär sicherlich nicht nur 

‚Großbetriebe’, die große Mengen einer Ware liefern konnten, sondern durch-

aus auch kleinere Handwerksbetriebe und Geschäfte. 

Insgesamt lässt sich oft eine längerfristige Bindung der Handwerker und 

Kaufleute an die Militärverwaltung feststellen, da in den Rechnungen der 

Kasernenverwaltung über Jahre die selben Namen auftauchen 151.  

Andere Kaufleute gerieten in Konflikt mit dem Militär, wie die Leinenhandlung 

Zwilgmeyer und Söhne aus Braunschweig, die nach einem Prozess um die 

Zahlung ausstehender Rechnungen von der Militärverwaltung fortan boykottiert 

wurde, indem  

sämmtlichen betreffenden Militairbehörden bekannt zu machen [war], dass 

[..] bei der Leinenhandlung Zwilgmeyer Söhne keine Ankäufe irgend einer 

Art gemacht oder Geschäftsverhältnisse eingegangen werden dürfen und 

dass falls solches dennoch geschehen sollte, bei der Revision die von der 

genannten Handlung ausgestellten Rechnungen ohne Weiteres 

zurückzuweisen und dem betreffenden Besteller oder Käufer zur Last zu 

schreiben sind.152   

 

Ein großer Posten war auch die Beleuchtung der Kasernen mit Öllampen153 und 

nach der Umstellung, mit Gaslaternen154. Es wurden sowohl die Lampen und 

                                                 
150 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.581. 
151 Ebd. 
152 Ebd. 
153 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.582. 
154 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.581. 
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Leitungen geliefert und entsprechenden Bauarbeiten ausgeführt, als auch das 

Gas selbst geliefert. Auch hier wurde versucht möglichst viel Geld zu sparen, 

indem in Gutachten genauestens errechnet wurde, wie viele Lampen zur 

ausreichenden Beleuchtung der Kasernen unbedingt nötig wären und wie viel 

Gas in einem Jahr verbraucht würde. Auch hier spielte der Aspekt der 

Sparsamkeit eine große Rolle. 

Auch andere Handwerksarbeiten wurden im allgemeinen vom Militär bei zivilen 

Handwerkern in Auftrag gegeben155. Einige Reparaturen wurden jedoch auch 

von eigenen Handwerkern erledigt, die im Zeughaus arbeiteten156. Manchmal 

waren diese allerdings überlastet, wie der 58jährige Zeughaustischler Kühne, 

der 1855 klagte, dass er mit der Reparatur von 90 Bettstellen nur dann fertig 

würde, wenn gleichzeitig keine anderen Aufträge vorlägen157. 

Ein weiterer großer Etatposten bestand aus der Montierung, d.h. der 

Uniformierung der Soldaten. Immerhin musste immer Bekleidung für über 2000 

aktive Soldaten, sowie für die Reserve von etwa 700 Mann ständig bereit-

gehalten werden158. Diese bestand aus Waffenröcken und Hosen, Mänteln, 

Schuhwerk, Mützen, Gürteln und vielem mehr, sowie Arbeitskleidung. Im 

sogenannten Dauer-Etat159 des Montirungs-Magazins von 1834160 wurde 

festgestellt, dass ein Infanteriemantel zwar sechs Jahre halte, Uniformröcke 

und Hosen aber nicht einmal ein Jahr161, so dass davon jährlich größere 

Mengen angeschafft werden mussten. Die verschlissenen Kleidungsstücke 

verblieben dem Soldaten als Eigentum, wenn er sie zuvor durchgehend 

getragen hatte162.  

                                                 
155 Ausnahmen siehe Kapitel 3.2. 
156 In den Soldtariflisten von 1836 tauchen unter dem Punkt „Zeughaus“ Rüstmeister, 
Schmiedemeister, Schlossermeister, Stellmachermeister und Arbeiter als Posten auf. 
NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.805. 
157 NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.9. 
158 „[Die Vorräte] werden fortwährend dadurch complet gehalten, daß die Abnutzung 
immer wieder ersetzt wird und zwar genau nach den stattgehabten Diensttagen der 
Mannschaften.“, Jacobi, S.169 . 
159 In diesem wurde Zahl an Diensttagen festgelegt, die ein Kleidungsstück dauerhaft 
verwendet wurde.  
160 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.345. 
161 Auch für das Jahr 1858 nennt Jacobi (S.172f.) ähnlich kurze Nutzungszeiten. Für 
einen Mantel werden acht Jahre, für einen Drellrock zwei Jahre, für Tuchhosen nur 
acht Monate und für ein Paar Socken sieben Monate genannt. 
162 Jacobi, S.169. 
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Außerdem kam es im 19. Jahrhundert mehrmals zur Einführung neuer 

Uniformen163 und dementsprechend zur vollständigen Neueinkleidung der 

Truppen. Daher wurden jährlich größere Posten verschiedenfarbiger Stoffe 

besorgt, sowie das Personal eingestellt, das daraus die Uniformstücke fertigte.  

In einer Liste von 1851 tauchten immerhin 21 Schneidermeister auf, die für das 

Militär arbeiteten164. Zusammen mit deren Gesellen und Lehrlingen ergab das 

sicherlich eine größere Zahl Schneider, die durch die Herstellung von 

Uniformen Teile ihres Lebensunterhaltes verdienten. Inwiefern diese Schneider 

aber selbstständig waren oder fest beim Militär, bzw. im sogenannten 

Montirungs-Magazin angestellt waren, ist nicht eindeutig zu erkennen, denn im 

Montirungs-Regulativ von 1834165 heißt es, dass die für die Besorgung der 

Uniformen zuständigen Oeconomie-Commissionen bei der Auftragsvergabe 

Rücksicht auf die bereits im Montirungs-Magazin angestellten Schneider 

nehmen sollten.  

Die Uniformen und Uniformteile für die Offiziere wurden ausschließlich bei 

selbstständigen Schneidern, Schuhmachern, Gürtlern und Posamentierern166 

hergestellt, da die Offiziere für die Beschaffung ihrer Uniformen selbst zuständig 

waren. In den Uniformbestimmungen167 der Militärverwaltung wurde aber genau 

angegeben, bei welchen Händlern und Betrieben die einzelnen farbigen Stoffe, 

Epauletten, Tressen, Knöpfe und andere Uniformteile zu beziehen waren. So 

profitierten einige Schneider, auch wenn sie nicht beim Militär angestellt waren, 

doch direkt von den Aufträgen durch das Militär. 

Die Fourage, d.h. die Versorgung der über 300 das ganze Jahr zu 

unterhaltenden Pferde der Husaren sowie der Pferden der Artillerie und der 

Offizierspferde der Infanterie mit Hafer, Heu und Stroh, dürfte naturgemäß eher 

einer Sache außerstädtischer Lieferanten gewesen sein und spielt daher für 

meine Fragestellung nach den innerstädtischen Beziehungen des Militärs keine 

wesentliche Rolle.   

                                                 
163 So führte Herzog Carl II. bei seinem Regierungsantritt 1823 neue blaue Uniformen 
nach preußischem Vorbild ein. Sein Nachfolger Wilhelm kehrte 1848 wieder zu den 
schwarzen Uniformen zurück, die seit der Schwarzen Schar Friedrich Wilhelms typisch 
für die braunschweigischen Truppen gewesen waren. 
164 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr. 5196. 
165 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Nr.345. 
166 Besatzwarenhändler. 
167 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.25. 
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Auch die Waffenproduktion spielte im innerstädtischen Handwerk und Handel 

keine Rolle, denn die Gewehre kamen aus Clausthal168 und aus Herzberg169. 

Allerdings wurden die Gewehre sowohl im Zeughaus, wo auch Büchsenmacher 

angestellt waren, repariert170, als auch in die Gewehrfabriken zu größeren 

Überholungen zurückgeschickt, wie z.B. 1862 die neuen Zündnadelgewehre 

zum nachschmirgeln nach Herzberg,171. Aber auch größere Umbauten an 

bereits vorhandenen Waffen sollten im Zeughaus vorgenommen werden172. In 

der Stadt ansässige Büchsenmacher scheinen jedoch keine Aufträge vom 

Militär bekommen zu haben, jedenfalls lässt sich in den Akten kein Vertrag und 

keinerlei Korrespondenz mit örtlichen Büchsenmachern nachweisen. 

Einige Handwerker versuchten sich durch eine langfristige Bindung an das 

Militär einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen zu können, wie der 

Sattlermeister Riemann, der 1849 um die vorzugsweise Berücksichtigung bei 

der Verteilung der für das Zeughaus anzufertigenden Arbeiten ersuchte173. 

Doch das Militär sah von solchen Verhältnissen ab, sie argumentierte zum 

einen, wie beim Sattlermeister Behrens, dem aus durch einen Fehler in der 

Verwaltung soviel Sattlerarbeiten übertragen wurden, als er anfertigen will , 

dass die Vertheilung der etwa vorkommenden Arbeiten nur von der Concurrenz, 

den gestellten Preisen und der Güte der gelieferten Arbeiten abhängen darf174, 

zum anderen, dass die Ouvrier-Section175 arbeitsfähig gehalten werden müsse, 

um dem Corps bei einer Mobilmachung die erforderliche Anzahl geübter 

Handwerker beigeben zu können. Welche Probleme allerdings von der Ouvrier-

Section und die Militärwerkstätten im Umgang mit dem Braunschweiger 

Handwerk ausgingen, lege ich im nächsten Kapitel dar. 

                                                 
168 Das Bernersche Ovalgewehr, 1835 eingeführt, wurde in der Angersteinschen 
Waffenfabrik in Clausthal hergestellt. Kortzfleisch, S.189. 
169 Das 1861 angeschaffte Zündnadelgewehr wurde in der Crauseschen Gewehrfabrik 
in Herzberg produziert. NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.31. 
170 Einer Wache zerbrach 1855 das Gewehr bei der Verhaftung einer Person, 
woraufhin das Gewehr im Zeughaus zu reparieren war. NdsStAWf 26 Neu 2 Nr.31. 
171 NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.31. 
172 Im Jahr 1858 sollten die Anbringungsmöglichkeiten an den Gewehren von 
Haubajonetts auf Hirschfänger geändert werden. NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.31. 
173 Dieser argumentiert in seinem Antrag erstaunlicherweise nicht etwa mit seinen 
günstigen Preisen oder besonders guter Qualität, sondern sieht in einer eventuellen 
Auftragsvergabe an ihn eine finanzielle Unterstützung durch das Militär, bzw. den 
Staat. NdsStAWf 12 Neu Präs 5, Nr.5196. 
174 NdsStAWf 12 Neu Präs 5, Nr.5196 . 
175 Die Ouvrier-Section wurde 1837 aufgestellt. In ihr waren verschiedene Handwerker 
zusammengefasst, die im Zeughaus kleinere Arbeiten ausführen sollten. 
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Auch andere Dienstleistungen nahm die Garnison von Ortsansässigen in 

Anspruch, statt sie von eigenen Kräften, sprich Soldaten, ausführen zu lassen. 

Darunter fallen vor allem die Ungeziefervernichtung176 und die Reinigung der 

Aborte177, aber auch kleinere Tätigkeiten, wie etwa das Sägenschärfen178.  

In den Rechungen der Kasernenverwaltung der Jahre 1865 und 1866 finden 

sich regelmäßig Rechnungen über die Reparaturen gewebter Effekten, das 

Waschen von Strohsäcken179, Löhne für die Anfertigung von Laken, Gardinen 

und Strohsäcken sowie Klempner-, Böttcher-, Stellmacher-, Seiler- und 

Schmiedearbeiten180. Daneben taucht in diesen Rechnungslisten auch 

quartalsmäßig die Zahlrolle für die Ouvrier-Section auf, wobei leider nicht 

aufgelistet wird, welche Arbeiten diese ausgeführt haben. Interessanterweise 

taucht in diesen Rechnungslisten quartalsmäßig auch ein Posten Besengeld 

auf, was wohl so zu verstehen ist, dass entweder Personal für die Reinigung 

der Kasernen angestellt wurde oder dass die Soldaten selbst für diese 

Tätigkeiten extra entlohnt wurden181. 

Und schließlich verkaufte das Militär in unregelmäßigen Abständen 

unbrauchbare Gegenstände wie alte Bettlaken, Zinngeschirr und Messing-

lampen182. Käufer waren nicht nur Militärs selbst, hier vor allem Unteroffiziere, 

sondern auch Braunschweiger Bürger. Genauso wurden jedes Jahr nach 

beendeter Exerzierzeit die unbrauchbaren Pferde ausgesondert und verkauft183. 

Somit trat das Militär nicht nur als Ankäufer auf, sondern verkaufte auch noch 

günstige ‚Secondhandware’, wovon die Braunschweiger auch gern Gebrauch 

machten.  

Festzustellen ist, dass die Militärverwaltung für vielfältige Aufträge und 

Beschäftigungen für das Braunschweiger Handwerk und den Handel sorgte. 

Handwerker wurden sowohl direkt angestellt, als auch nur für einzelne Aufträge 

                                                 
176 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.585. 
177 Ebd. 
178 In den Rechnungen der Kasernenverwaltung taucht alle drei bis vier Monate dieser 
Posten, der lediglich 8 Silbergroschen ausmacht auf. NdsStAWf 26 Neu 1 Gr.1 Fb.1 
Nr.581. 
179 Innerhalb der Militärverwaltung gab es große Diskussionen darum, wie oft die 
Strohsäcke im Jahr gewaschen werden müssten. Man entschied sich aus finanziellen 
Gründen zu Gunsten seltenerer Reinigungen. NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.9. 
180 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.581. 
181 Es handelt sich jedenfalls nicht um den Kauf von Reisigbesen, da es für diesen 
Posten gesonderte Einträge gibt. 
182 NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.9. 
183 Jacobi, S.169. 
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engagiert. Warenlieferungen bezog das Militär, soweit es ging, direkt von 

örtlichen Anbietern, wobei größter Wert auf möglichst geringe Kosten gelegt 

wurde184. Trotz aller Einschränkungen, v.a. was die Preisgestaltung und 

Liefermodalitäten anging, scheinen die Aufträge vom Militär recht begehrt 

gewesen zu sein, da Handwerker und Lieferanten ihre Verträge immer wieder 

verlängerten, schließlich garantierte das Militär große Absatzmengen und 

garantierte Abnahme. Aber auch die zivilen Anbieter arbeiteten zur Zufrieden-

heit des Militärs, da es von Seiten der Militärverwaltung relativ wenig Grund zur 

Beanstandung gab. Andererseits wurde von Seiten der Militärverwaltung auch 

versucht, das Auftragsvolumen zu verteilen und keinem Anbieter ein Monopol 

im Handel mit der Garnison zu ermöglichen. Betriebe, die sich nicht an die 

engen Vorgaben des Militärs hielten oder überhaupt mit der Militärverwaltung in 

Konflikt gerieten, mussten damit rechnen keine weiteren Auftrage zu 

bekommen. 

 

3.2. Die Garnison als wirtschaftlicher Konkurrent 

 

Im 19. Jahrhundert war die Wirtschaft der Stadt Braunschweig, wie die vieler 

deutscher Städte dieser Zeit, noch von zünftigen Gewerbeordnungen geprägt. 

Das Handwerk war in Braunschweig bis 1864 in Gilden, so hießen in 

Braunschweig die Zünfte, organisiert185. Im Gegensatz zu anderen Staaten186 

gab es hier keine Gewerbefreiheit, sondern dem Gewerbebetrieb wurde durch 

die Gildeordnung scharfe Grenzen gezogen. 

Die Garnison in der Stadt, das heißt in diesem Falle die militärische Verwaltung, 

hielt sich selbst jedoch nicht immer an diese Bestimmungen. Vor allem aus 

Kostengründen ging sie dazu über, immer wieder auf eigene Ressourcen 

zurückzugreifen - viele gelernte Handwerker fanden sich in den Reihen der 

Wehrpflichtigen. Das führte häufig zu Konflikten mit den Gilden, die sich um ihre 

Rechte und Aufträge betrogen fühlten.  
                                                 
184 Thomas Bruder berichtet für die Garnison in Nürnberg von öffentlichen 
Ausschreibungen für Montierung und Versorgung mit Lebensmitteln (S.315ff.). Das 
selbe Vorgehen kann man auch für Braunschweig vermuten. 
185 Schildt, Tagelöhner, Gesellen, Arbeiter. Sozialgeschichte der vorindustriellen und 
industriellen Arbeiter in Braunschweig 1830-1880, Stuttgart 1986. S.172. 
186 In Preußen z.B. wurde die Gewerbefreiheit im Oktober 1811 durch die Reformen 
des bis 1790 in braunschweigischen Diensten stehenden Carl August Fürst von 
Hardenberg eingeführt.  
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Im Jahr 1837 war die Ouvrier-Section des Zeughauses gebildet worden, mit 

dem Zweck einer wohlfeilen Beschaffung, neben einer besseren und 

dauerhafteren Herstellung des Corps-Materials187. Hier waren, als Ergänzung 

der bei den einzelnen Truppenabteilungen vorhandenen Handwerker, 

Handwerksmeister und gewöhnliche „Handwerkssoldaten“ beschäftigt188. In den 

Soldtariflisten von 1836189 finden sich auf der Liste des Zeughauses Schmiede-, 

Schlosser- und Stellmachermeister sowie Arbeiter. Die genaue Anzahl der 

Ouvriers war allerdings nicht festgelegt190, insgesamt scheint aber eine eher 

geringe Anzahl von Arbeitern und Handwerkern in der Ouvrier-Sektion des 

Zeughauses angestellt gewesen zu sein. Es lassen sich keine konkreten Zahlen 

finden, doch zu den Gottesdiensten des Militärs im Dom, den sogenannten 

Kirchenparaden, meldeten sich maximal sechs Personen von der Ouvrir-

Section191, meistens sogar weniger, was aber auch dafür sprechen könnte, 

dass die Ouvriers keine eifrigen Kirchgänger waren. Auf jeden Fall waren im 

Zeughaus mehr als ein halbes Duzend aber ganz sicher weitaus weniger als 

100 Leute angestellt. 

Im November 1850 kam es zu einer ‚Sammelklage’ verschiedener Gilden192 

gegen die Praxis des Militärs eigene, unselbstständige Handwerker in den 

Kasernen für die Produktion notwendiger Gegenstände einzusetzen. Es habe, 

so die unterzeichnenden Meister, schon des öfteren Beschwerden einzelner 

Gilden gegen diese Praktiken gegeben, auf die auch zum Teil eingegangen 

worden sei, im Großen und Ganzen habe sich aber an der Sache nichts 

geändert. So stellten die Meister einen Antrag auf Schließung der 

Militärwerkstätten mit dem Hinweis, dass in Braunschweig im Gegensatz zu 

Preußen, wo Gewerbefreiheit herrsche, die Gilde-Ordnung dem Gewerbe-

betrieb scharfe Grenzen ziehe, und daher nur in wenigen, hier nicht 

zutreffenden Fällen, die Anfertigung von Handwerksgegenständen durch nicht 

zünftige Meister gestattet sei193.  

                                                 
187 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
188 Jacobi, S.148f. 
189 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.805. 
190 „Die Anzahl der Handwerker richtet sich nach dem stattfindenden Bedürfnisse.“ 
Jacobi, S.149 . 
191 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.44. 
192 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
193 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
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Das Kriegskollegium beschied in seiner Antwort diesen Antrag abschlägig. Zum 

einen kämen bei den meisten Arbeiten zur Beschaffung der 

Ausrüstungsbedürfnisse der Militairs gewisse Eigenthümlichkeiten194 vor, die es 

ratsam mach[t]en, immerwährend im Militair selbst darin geübte Arbeiter zu 

haben195. Zum anderen sähe man in den Gilden den Monopolisten, der die 

Preise durch fehlende Konkurrenz nur in die Höhe treibe, während die 

Militärbehörden stets darauf bedacht sein sollten,  

dass durch möglichst billige Beschaffung der Ausrüstung etc. dem ganzen 

Lande eine Ersparung an Ausgaben zugehe, und nicht einzelne 

Handwerker durch theure Preise auf Kosten der übrigen Steuerpflichtigen 

sich bereichere.“196 
 

Außerdem, so das Kriegskollegium, träfen die von den Gilden vorgebrachten 

Einwände der Gildeordnung auf die Militärwerkstätten nicht zu, da es 

Angehörigen - und Soldaten seien Angehörige des Militärs - erlaubt sei Arbeiten 

auszuführen. Dagegen erwiderten die Gilden, die korrekte Formulierung in der 

Gildeordnung sei Mitglieder der Familie und Dienstboten und keinesfalls 

Angehörige, dieser Artikel träfe folge dessen auf das Militär gar nicht zu. Und 

schließlich berief sich das Militär auf ein Gewohnheitsrecht und sprach von 

einem „seit erdenklichen Zeiten ausgeübten Gebrauche“197. 

Ein Jahr später ersuchte die Schneidergilde wiederholt um den Schutz ihrer 

Gilderechte. Zuvor hatte eine Ministerialresolution bestimmt, dass die 

Anfertigung neuer Ausrüstungsgegenstände allein bei zünftigen Meistern in 

Auftrag gegeben werden sollte, die Reparaturen jedoch weiterhin in den 

Militärwerkstätten ausgeführt werden dürften. Die unterzeichnenden Gilde-

meister bezweifelten jedoch, dass diese Resolution wirklich befolgt wurde, da 

sie in der Lage seien, nach Zahlen zu beweisen, wie die bisher sämmtlichen 

Meistern überwiesenen Bestellungen die Masse der nothwendigen neuen 

Montirungsstücke nicht erreichen198. Es könne also vorkommen, dass sehr 

leicht zur Reparatur gestempelt werden kann, was offenbar die Anfertigung 

                                                 
194 Ganz ähnlich wurde, so Tippach (S.215), in Koblenz argumentiert. Gerade 
Produktion und Unterhaltung von Rüstungsgütern sollte auf militäreigene Betriebe 
beschränkt bleiben. 
195 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
196 Ebd. 
197 Ebd. 
198 Ebd. 
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eines neuen Kleidungsstückes ist.199 Die Gilden seien durchaus bereit, weiter 

die Reparaturen den Militärwerkstätten zu überlassen, auch wenn sich in der 

Gildenordnung nirgends eine Vorschrift fände, dass denen, die als außer dem 

Gildeverbande stehend zu Neuarbeiten nicht berechtigt sind, die Reparaturen in 

dem betreffenden Zweige zustehen sollen200. Allerdings müssten sie auf der 

strikten Trennung zwischen Anfertigung durch die Gilden und Reparatur durch 

das Militär selbst bestehen. 

In einem anderen Fall, im Jahre 1843, gab es eine Beschwerde des Maler-

Vereins wegen der Verrichtung von Malerarbeiten im Privathaus des Major 

Orges durch einen Artilleristen201. In diesem Fall sah das Militär eine 

berechtigte Beschwerde, da es bereits seit Juni 1839 eine Vorschrift im Korps 

gegeben habe, die es Soldaten streng untersagte, ihr Gewerbe in Privathäusern 

oder für andere Personen zu betreiben. Der auftraggebende Major, der dieses 

nicht im Namen des Militärs, sondern privat veranlasst hatte, wurde für sein 

Fehlverhalten von seiner Vorgesetzten Behörde zur Rechenschaft gezogen. 

Trotz der häufigen Beschwerden der Gilden griff man beim Militär gern auf 

eigene Arbeitskräfte zurück. So wurde 1855 befohlen, die Reparaturen der 

Casernements Gegenständen [..]  durch die Pioniere gegen Bewilligung der 

üblichen Arbeitszulagen beschaffen zu lassen.“202  

Diese Praxis führte dazu, dass sich 1860 die Tischlergilde beschwerte, dass in 

der Kavalleriekaserne Arbeiten illegal durch Soldaten ausgeführt worden seien. 

Es sei zwar gesetzlich festgelegt203, dass jedermann für Andere ohne 

Vergütung, oder für sich selbst und seine Familie Arbeiten eines gildemäßigen 

Gewerbes verfertigen dürfe, doch sehe man das Zeughaus als eine Art Fabrik 

an, weshalb dieses Gesetz in diesem Falle nicht zutreffe. Es sei zwar, nach 

einer ähnlichen Beschwerde des Maler-Vereins, bereits festgelegt, daß 

Malerarbeiten durch Militair-Personen in öffentlichen Gebäuden nicht 

vorgenommen werden dürften, für Tischler- und Zimmerarbeiten gebe es so 

etwas noch nicht. Die Tischlergilde argumentierte: 

Insbesondere fehlt es den Mitgliedern unserer Gilden häufig an Arbeit und 

sind die Meister oft außer Stande ihre Gehülfen, ohne welche sie im 

                                                 
199 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
200 Ebd. 
201 Ebd. 
202 NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.9. 
203 §11 des Gesetzes vom 24.1.1852. 



 39

allgemeinen doch nicht bestehen können, zu beschäftigen, weshalb wir 

uns [..] veranlasst sehen, Herzogliches Staats-Ministerium unterthänigst zu 

bitten, [..] zu verfügen, dass künftig in öffentlichen Gebäuden durch 

Militair-Personen Tischler- und Zimmer-Arbeiten nicht ausgeführt und 

insbesondere die in der Cavallerie-Caserne, [..] aber noch nicht 

ausgeführten Arbeiten, durch Militair-Personen nicht ausgeführt werden 

dürfen.204 

Erstaunlicherweise wurde hier nicht mit dem verbrieften Recht der Gilden auf 

die alleinige Ausführung dieser Arbeiten argumentiert, sondern mit der 

drohenden Notlage des Gewerbes. Man sah im Staat und seinen Institutionen 

auch den für das Wohl seiner Landeskinder verantwortlichen ‚Vater’, der durch 

Auftragsvergabe für deren Unterhalt sorgen sollte205. 

Vor allem wenn es um Tätigkeiten ging, die kein gelerntes Personal benötigte, 

griff man gerne auf die Ressourcen des Militärs zurück, so geschehen, als es 

im September 1827 um die Chaussierung206 der Fußwege vor der Kaserne des 

Garde-Husaren-Regiments207 ging. Dies sollte durch Leute aus dem 

Regimente208 geschehen. 

Schließlich scheint die Militärverwaltung auch zivile Arbeiterinnen für 

Tätigkeiten innerhalb der Kasernen angestellt zu haben. So zum Beispiel für  

die Reparaturen der gewebten Effecten [..] im Locale der 

Garnisonsverwaltung durch Arbeiterinnen, denen jede an Verpflegung und 

Arbeitslohn für einen Arbeitstag / 10 Stunden / dem Garnisonsverwalter 

nicht unter 10gr Kosten verursacht, ungeachtet den Verbrauch an Zwirn 

und Wollgarn, und die Heitzung der Flickstube.“209 
 

Bei solchen ungelernten Tätigkeiten, die nicht gildemäßig organisiert waren, 

kam es auch nicht zu Konflikten mit dem Gildengewerbe. 

 

                                                 
204 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
205 Ähnlich argumentierte auch der Sattlermeister Behrens, der wegen seines Alters 
von 71 Jahren vom Militär Aufträge erbittet, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu 
können. NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5196. 
206 Gemeint war die Befestigung der Wege mit Split, damit die Wachen auch bei 
schlechtem Wetter nicht durch die tonhaltige Erde, aus der die Gehwege bestanden, 
beschmutzt wurden. 
207 Wahrscheinlich war hier die Magnitorkaserne gemeint. 
208 NdsStAWf 12 Neu Präs 8 Nr.4. 
209 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.585. 
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Auch beim Warenankauf griff man, wenn möglich, auf staatliche Institutionen 

zurück: 1822 wurden 200 Decken von der Herzoglichen Armen-Arbeits-Anstalt 

geliefert und zwar pro Stück acht Groschen unter dem letzten Einkaufspreis210. 

Das bedeutete einen konkurrenzlos günstigen Preis, bei dem wohl kaum ein 

Handwerker oder Kaufmann mithalten konnte, denn in diesem Fall hätte die 

Militärverwaltung, die immer allergrößten Wert auf Sparsamkeit legte, bei einem 

solchen eingekauft. So machte das Militär selbst den Braunschweiger 

Handwerkern und Kaufleuten zwar keine Konkurrenz, jedoch enthielt es ihnen 

durch den Einkauf bei staatseigenen Betrieben Aufträge vor. Genauso 

verkaufte das Militär gebrauchte Gegenstände an andere staatliche Einrich-

tungen weiter, so zum Beispiel alte Bettlaken an das Herzogliche 

Krankenhaus211. 

Trotz der Beschwerden der Gilden kann man wohl davon ausgehen, dass die 

Aufträge für die meisten größeren Handwerksarbeiten, vor allem jene, die 

ausgebildetes Personal benötigten, an zivile Handwerker in der Stadt gegangen 

sind. Vor allem, weil das Militär, trotz seiner verhältnismäßig großen Zahl von 

Beschäftigten, gar nicht die entsprechenden Ressourcen hatte, größere 

Arbeiten selbst zu erledigen. Darunter fallen vor allem die Produktion von 

Ausrüstungs- und sogenannten Kasernierungsgegenständen. So wurde 1853 

die Kasernenverwaltung aufgefordert, das Casernement, d.h. Strohsäcke, 

Kopfkissen, Decken, Handtücher etc. auf 4000 Mann zu komplettieren212. Zu 

diesem Zeitpunkt war das für 3000 Mann geschehen. Es mussten also noch 

entsprechende Gegenstände für 1000 Mann produziert werden, wozu die 

Belegschaft des Militärs kaum in der Lage gewesen wäre, auch weil ja große 

Teile der Mannschaften beurlaubt waren und gleichzeitig noch Wach- und 

Garnisonsdienst geleistet werden musste.  

Wenn es um kleinere Tätigkeiten, wie das Flicken von Uniformen oder kleinere 

Reparaturen an und in den Kasernen ging, wird das Militär wohl zu eigenen 

Handwerkern gegriffen haben. Größerer Schaden wird den Handwerkern der 

Stadt dadurch wohl kaum entstanden sein, der Nutzen des Auftraggebers 

                                                 
210 NdsStAWf 12 Neu Präs 8 Nr.4. 
211 NdsStAWf 26 Neu Gr.2 Nr.9. 
212 Ebd. 
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Militär war ungleich größer, zumal die den Handwerkern entgangenen Aufträge 

ohne das Militär gar nicht erst entstanden wären213. 

Die Gilden pochten aber auf ihr Recht. Eifersüchtig wachten sie über die 

staatliche Auftragsvergabe, zumal ihrer Meinung nach, die sie auf die 

Gildeverordnungen stützten, niemand anderes das Recht hatte, diese 

Tätigkeiten vorzunehmen. Auch wenn in der Wahrnehmung der Gilden ein 

Schaden entstanden zu sein schien, ging es hierbei nicht um die tatsächliche 

wirtschaftliche Gefährdung der gildenmäßigen Betriebe durch das Militär, 

sondern es handelte sich um einen prinzipiellen Streit um die Einhaltung sozial-

wirtschaftlicher Konventionen. Die Gilden achteten auf die genaueste 

Einhaltung ihrer Rechte, um ihre Position zu verteidigen, immer das preußische 

Beispiel vor Augen, das sie als große Gefahr für ihre wirtschaftliche 

Vormachtstellung sahen. 

 

3.3. Die Garnison als Ordnungsmacht 

 

Schon mit der Unterwerfung der Stadt im Jahre 1671 war die Aufgabe der 

Garnison in Braunschweig nicht nur die eventuelle Verteidigung nach außen, 

sondern auch die Aufrechterhaltung der Ruhe innerhalb der Stadtmauern zu 

gewährleisten214. So sollten Soldaten nachts die Tore der Stadt bewachen, 

sowie mit Patrouillen für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen, vor allem aber 

herzogliche Gebäude und Einrichtungen schützen. 

Diese „militärischen Einsätze der Soldaten zur Ausübung hoheitlicher Aufgaben 

als polizeiliche Sicherheitsorgane“215 waren neben der dienstfreien Zeit der 

Soldaten außerhalb ihrer Kasernen, z.B. in den Schenken und Wirtshäusern, 

die häufigsten Berührungspunkte der Zivilbevölkerung mit den Mitgliedern der 

Garnison und verdienen somit eine besondere Betrachtung. 

 

 
                                                 
213 Zum Vergleich dazu hielt das Militär in Koblenz, trotz häufiger Klagen der 
Gewerbetreibenden, das ganze 19. Jahrhundert am Prinzip der Eigenversorgung fest. 
Tippach, S.215. 
214 „Er [der Stadtkommandant] sollte Wälle und Tore besetzt halten und darauf sehen, 
dass Wachen und Posten ordnungsgemäß aufzögen, damit die Besatzung gegen 
inneren Aufstand, Rottierung und Verrat wie gegen äußeren Anfall bereit sei.“ 
Querfurth, S.264. 
215 Bruder, S.363. 
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3.3.1. Tor- und Schildwachen 

 

Auch nach der Schleifung und dem Umbau der Wallanlagen zu Promenaden 

und Parks in Braunschweig um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 

bestanden weiterhin sieben Toranlagen216 an den einzigen Übergängen über 

den Umflutgraben der Oker. Diese Tore blieben auch im 19.Jahrhundert mit 

Wachen besetzt, vor allem nachts, wenn die Tore geschlossen wurden und für 

das nächtliche Öffnen der Tore und zum Passieren ein Sperrgeld bezahlt 

werden musste217. Die Torwachen hatten zum einen für die Sicherheit an den 

Toren zu sorgen, sollten darüber hinaus den Torvisitatoren oder Einnehmern 

zur Hand gehen, genauso wie den manchmal von der Polizeidirektion zur 

strengen Controlle über einpassierende Fremde und Waaren218 angestellten 

Aufsehern. 

Daneben gab es noch die Schildwachen vor den Kasernen und anderen 

militärischen Anlagen, vor allem dem Zeughaus mit den darin gelagerten 

Waffen, und die Schlosswachen an der herzoglichen Residenz und am Schloss 

Richmond. Schließlich scheinen Militärposten auch am Theater219 aufgestellt 

worden zu sein, da öfter von Rangeleien beim Öffnen der Türen und von 

Festnahmen am Theater durch das Militär berichtet wurde220. 

Sowohl die Tor- als auch die Schildwachen hatten die Aufgabe, in ihrer 

Umgebung für Ruhe und Ordnung zu sorgen. So hieß es 1851 in einer 

Verlautbarung der Herzoglichen Polizeidirektion, die auch in den 

Braunschweigischen Anzeigen221 veröffentlicht wurde, dass durch die 

Stadtkommandantur  

sämmtliche Schildwachen jedoch angewiesen sind, jeder Unordnung in 

der Nähe des Postens zu steuern; die Verunreinigung und Beschädigung 

der herrschaftlichen Gebäude zu verhüten; die in der Nähe befindlichen 

Gebäude des Nachts vor Einbruch zu schützen; das Rauchen vor dem 
                                                 
216 Das Wendentor im Norden, das Fallersleber Tor und das Steintor im Osten, das 
Augusttor und das Wilhelmitor im Süden sowie das Hohe Tor und das Petritor im 
Westen. 
217 Für das Einnehmen des Sperrgeldes war ein sogenannter Torvisitator oder 
Toreinnehmer zuständig, der aber von den Torwachen in seiner Tätigkeit unterstützt 
werden sollte. 
218 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.67 Bd.1. 
219 Gemeint ist das bis 1864 auf dem Hagenmarkt stehende Hof-Theater, in dem 1829 
auch Goethes Faust uraufgeführt wurde. 
220 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
221 Stadtarchiv Braunschweig Z1 25.September 1851. 
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Posten vorbei, sowie auf dem Schlossplatze und in den Herzoglichen 

Gärten, ferner Schlägerein und sonstige Händel, auch Betrunkene in der 

Nähe nicht zu dulden. Dabei ist dem Posten ausdrücklich zur Pflicht 

gemacht worden, ihre Aufforderungen zwar ernst, doch mit Höflichkeit zu 

erlassen. [..] und es erscheint daher ebenso wünschenswert als 

nothwendig, den Weisungen der Schildwachen stets sofort unbedingte 

Folge zu leisten222 

 

Über Vorfälle während ihres Wachdienstes, vor allem über Verhaftungen, 

erstatteten die Posten Meldung in großer Zahl. In den Akten finden sich sehr 

viele Meldungen über Verstöße von Seiten der Bürger. Im Zeitraum von 1851-

1859 wurden 131 Vergehen von den Posten gemeldet223, darunter 35mal 

Rauchen vor dem Posten, 27mal ungebührliches Benehmen, Trunkenheit, 

Ruhestörung und unnützes Betragen, 31mal Schimpfen und Beleidigung gegen 

den Posten, sowohl in Worten als auch tätlich, und 47mal Widersetzlichkeiten 

und Ungehorsam gegen den Posten. Dazu kommen noch ‚Verkehrsdelikte’, wie 

das Befahren verbotener Wege und das Passiren der Brücke im raschen 

Trabe224, oder unerlaubt Blumen pflückende und Steine werfende Kinder. Diese 

Zahl von Vergehen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so hoch scheint, 

betraf allerdings nur die Posten und deren nähere Umgebung selbst. Wie viele 

Vergehen in dieser Zeit in der Stadt insgesamt zu verzeichnen waren – dafür 

war die Polizeidirektion mit ihren Polizeidienern zuständig – ist mir nicht 

bekannt. 

Ein sehr häufig gemeldetes Vergehen war das Rauchen im Vorbeigehen an den 

Schildwachen und in deren Nähe. Es kam so häufig vor, dass die Herzogliche 

Polizeidirektion 1824 eine Anfrage an den Stadtkommandanten Moll richtete225, 

ob denn alle Personen, die nachts von Posten und Patrouillen rauchend 

angetroffen würden, unbedingt verhaftet werden müssten, was ein großer 

Aufwand wäre, zumal dieses Vergehen immer mehr zunähme. Es wurde 

angefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn die Posten den rauchend 

Angetroffenen nur nach dem Namen fragten und ihm die Pfeife abnähmen. Die 
                                                 
222 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.3. 
223 In dem Verzeichnis befinden sich die Fälle, in denen der Beschuldigte vom Posten 
verhaftet wurde, bzw. dessen Personalien aufgenommen aufgenommen wurden. 
NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
224 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
225 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.3. 
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Kritik, die Raucher könnten einen falschen Namen angeben, wurde damit 

entkräftet, dass sie ja dann den Verlust ihrer Pfeife hinnehmen müssten und 

dadurch einen finanziellen Schaden erlitten.  

Man kann daraus schließen, dass jedenfalls in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts auch kleinere Delikte, wie eben das Rauchen vor dem Posten, 

bereits zu Verhaftungen durch den Militärposten und nicht, wie wir es aus 

heutigen Erfahrungen vermuten würden, lediglich zur Aufnahme der 

Personalien führten. In den Meldungslisten wird häufig vermerkt, dass die 

Delinquenten nach einem Verweis oder einer Verwarnung wieder laufen 

gelassen wurden. Zu einer Verhaftung durch die Wache und zeitweiligem 

Festhalten im Schilderhaus scheint es bei jedem noch so kleinen Vergehen 

gekommen zu sein, denn das Dienstreglement sah vor, dass ein Übeltäter 

durch die Wache festgenommen werden sollte, um dann nach der Polizei zu 

schicken226, die über den weiteren Verbleib des Festgenommenen zu 

entscheiden hatte. 

Die meisten Meldungen gingen wegen Nichtbefolgung von Befehlen und 

Widersetzlichkeiten sowie Schimpfen, Beleidigungen und Tätlichkeiten gegen 

die Posten ein. Dies waren Vergehen, die ohne die Wachen gar nicht erst 

entstehen konnten. Die Soldaten auf Posten hatten folglich hauptsächlich mit 

Vergehen gegen sie selbst und nicht mit der Aufrechterhaltung der Ruhe und 

dem Schutz der öffentlichen Einrichtungen zu tun. 

Hierbei kommt die Frage auf, warum den Anweisungen der Wachen so oft 

keine Folge geleistet wurde, warum die Wachen so häufig angepöbelt oder 

sogar angegriffen wurden. Es ist zu vermuten, dass die Soldaten als Vertreter 

der Obrigkeit für den Zorn und Unmut gegen Selbige herhalten mussten227. 

Manchmal war der Ungehorsam gegenüber den Wachen auch das Resultat 

unsinniger Befehle der Wachen selbst war. So verbot der Soldat Willke 1836 

einer Frau Wilkerling mit dem Korb über den Packhof zu gehen. Er wurde 

allerdings, da er die Frau stieß und sie bedrohte, dafür zur Rechenschaft 

gezogen228.  

Ein solches und andere Beispiele legen die Vermutung nahe, dass viele der 

Soldaten, die noch sehr jung waren - nach den Gesetzen 20 bis 25 Jahre alt – 

im Umgang mit den Kompetenzen, ich möchte es sogar ‚Macht’ nennen, noch 
                                                 
226 Garnisondienstreglement, §37. NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
227 Siehe dazu Kapitel 3.4.1. 
228 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
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nicht viel Erfahrung hatten. So kann es sein, dass hier Menschen, die zuvor 

nicht viel Autorität hatten, diese im Wachdienst gewonnene Macht zum Teil im 

übertrieben Maße ausspielten, sich sogar förmlich aufspielten. Vielleicht fand 

hier auch der Frust, der sich im Drill und eintönigen Kasernenalltag gegen die 

Vorgesetzten aufgestaut hatte, ein Ventil. Meistens war pro Posten nur ein 

Unteroffizier als Wachtkommandant zugegen, der aber sicherlich nicht alle 

seine Untergebenen die ganze Zeit über beaufsichtigte.  

Oft genug waren es die etwas ‚besser situierten’ Bürger229, die von den Posten, 

die vielleicht eher aus einfacheren Verhältnissen stammten, ungerechtfertigt 

eines Vergehens beschuldigt oder in übertrieben brutaler Art und Weise 

behandelt wurden230. So wurden auch Handwerksmeister und Kaufleute, sogar 

Fabrikbesitzer, wegen kleinerer Vergehen arretiert, doch mussten diese in den 

meisten Fällen aus Mangel an Beweisen ohne Strafe wieder freigelassen 

werden oder kamen mit einer Verwarnung davon231. Von 23 Personen, die 

Handwerksmeister oder Kaufleute waren oder ähnlich angesehene Berufe 

hatten und die zwischen 1848 und 1863 von Posten zur Anzeige gebracht 

wurden, sind 15 mit einem Verweis davongekommen oder wurden ganz 

freigesprochen worden. Die übrigen sind allesamt nur mit Geldstrafen, meist für 

Rauchen vor dem Posten, belegt worden, kein einziger mit einer Freiheitsstrafe. 

Bei den Lehrlingen, Gesellen, Arbeitern und Tagelöhnern ist ein wesentlich 

höherer Prozentsatz zu Strafen verurteilt worden: Von 99 Fällen in den Jahren 

1848 bis 63 wurden zwar 35 freigesprochen oder mit einem Verweis belegt, 

aber 20 mussten eine Geldstrafe bezahlen und 44 wurden zu Haftstrafen von 

24 Stunden bis zu drei Monaten verurteilt232, was dafür spricht, dass deren 

Vergehen ernsthafterer Natur waren und sie von den Posten nicht so übereilt 

arretiert wurden. 

Die Frage bleibt offen, ob ‚höhergestellte’ Personen hauptsächlich für 

Nichtigkeiten verhaftet wurden oder ob sie wegen ihres Standes in der 

Gesellschaft, weniger hart bestraft wurden. Denn für die gleichen Straftaten, wie 

                                                 
229 Allein durch die Berufbezeichnung lässt sich allerdings nicht zweifelsfrei der 
finanzielle und soziale Status einer Person ermitteln (siehe Schildt, Tagelöhner, 
S.160ff.). Ich möchte aber zwischen sozial eher angesehenen Personen, wie den 
Meistern eines Handwerks und Kaufleuten, und darunter angesiedelten Personen, wie 
Lehrlingen, Arbeitern und Tagelöhnern unterscheiden. 
230 Siehe dazu auch Kapitel 3.4.2. 
231 NdsStAWf  25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
232 Ebd. 
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zum Beispiel Schimpfen, wurden in diesem Zeitraum sowohl Verweise, Geld-

strafen und sechstägige Haftstrafen vergeben. Meister und Kaufleute erhielten 

aber maximal eine Geldstrafe, während Tagelöhner und Arbeiter auch mit 

Haftstrafen belegt wurden. Handelt es sich hier um die Ungleichbehandlung 

verschiedener Schichten durch die Gerichte? Wurden die Meister und Kaufleute 

für die selben Taten einfach nur weniger hart bestraft oder erkannten die 

Gerichte, dass diese Menschen zu unrecht von den Wachen verhaftet oder 

angezeigt wurden und deshalb freigesprochen werden mussten? Ich würde 

mich der letzten Vermutung anschließen wollen, denn gerade im 19. Jahr-

hundert ist eine zunehmende Rechtsstaatlichkeit zu erkennen233, so dass die 

Ungleichbehandlung zweier Schichten nicht im Interesse der Gerichte lag.  

Bezeichnend sind zum Beispiel solche Fälle, wie der des Dr. jur. Scheller, der 

nach eigenen Worten eine Viertelstunde am Wilhemitor warten und um Öffnung 

rufen musste, bevor ein Posten kam und ihn schließlich noch mit den Worten 

Sie sind ja ein ganz einfältiger Kerl, wir gehen nicht nach jedem Rufen und 

Lärm ans Thor, sie dummer Kerl234 beleidigte. Als sich Scheller nun deswegen 

beim diensthabenden Wachkommandanten beschwerte, leugnete das der 

Soldat, ebenso wie der als Zeuge benannte Torvisitator. Überhaupt ist 

festzustellen, dass des öfteren Akademiker, Studenten und Künstler wie Opern- 

und Kammersänger235, von den Torwachen beleidigt oder rüde behandelt 

wurden. Meiner Meinung nach ist dies ein Indiz dafür, dass die aus einfacheren 

Verhältnissen stammenden Wachsoldaten hier einmal ihre Überlegenheit 

gegenüber den höheren Schichten ausspielen wollten. 

Die Tore der Stadt wurden zur Nacht geschlossen, wer dennoch hinein wollte, 

hatte ein sogenanntes Sperrgeld zu bezahlen, das von den Tor-Visitatoren 

eingenommen wurde. Oft kam es allerdings vor, dass sich Personen um die 

Bezahlung des Sperrgeldes drücken wollten. Diese Praxis zog sich durch alle 

Gesellschaftsschichten: Sowohl Fuhrleute als auch Handwerksmeister und  

Studenten versuchten um die Zahlung des Sperrgeldes herumzukommen. Hier 

mussten die Torwachen eingreifen und die Personen zur Zahlung des Geldes 

bewegen, häufig kam es dabei zu Tätlichkeiten auf beiden Seiten236. 

                                                 
233 Zeichen dafür war auch die 1832 in Braunschweig erlassene Verfassung, die Neue 
Landschaftsordnung. 
234 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.38. 
235 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
236 Dazu auch Kapitel 3.4. 
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Als der Polizeidirektion 1858 zur Anzeige kam, dass auf dem Fußweg am 

Fallerslebertor auch Pferde und Handwagen verkehrten, was verboten war, bat 

sie das Militär, die Posten „an der Pforte“ anzuweisen, solches zur Anzeige zu 

bringen237. Ebenso sollten die Posten an den Toren auf die Einhaltung der 

Fahrspuren auf den Straßen und Brücken achten, womit die Militärposten auch 

die Funktion einer Verkehrspolizei übernahmen. 

Die Schild- und Torwachen hatten aber auch noch gegen ganz andere 

‚Ruhestörer’ zu kämpfen. So tauchten in den Meldungen der Posten immer 

wieder Kinder auf, die unbefugt Blumen auf den Wallanlagen pflückten oder die 

Posten mit Steinen bewarfen. Der Hof- und Domprediger klagte 1859 über 

unfugtreibende Kinder, die die Fensterscheiben des Doms einwürfen und 

Steine auf die Särge in der Fürstengruft würfen und bat die Posten anzuweisen, 

soviel es ihm möglich ist, entweder durch Drohungen oder sich anders zu 

verschaffende Hülfe, [..] und die Kinder fortzujagen, wobei er sich aber nicht zu 

weit und zu lange von seinem Posten entfernen238 dürfe. Man kann sich gut 

vorstellen, wie sich eine solche Dienstanweisung auswirkte bzw. wie die Kinder 

einem Posten so auf der Nase herumtanzen konnten. 

Aber auch zu vorsichtiges Vorgehen von Seiten der Wachen wurde von der 

Garnisonskommandantur nicht gern gesehen. Als 1839 ein Corporal einen 

Pöbler verhaftete, ihn jedoch wieder freiließ, statt ihn, wie es die Reglements 

vorsahen, der Polizeidirektion zu melden und auf die Abholung zu warten, weil 

er befürchtet hat, dass ein Volksauflauf entstehen, und man ihm den 

Arrestanten mit Gewalt entreißen würde239, wird dieses Verhalten als Feigheit 

und Unentschlossenheit verurteilt. 

Manchmal scheinen die Wachposten auch sehr passiv gewesen zu sein und 

sich nur auf direkte Befehle berufen zu haben, so z.B. als eine Dienstmagd 

beim Wasserholen in die Oker fiel, doch der Posten der gegenüberliegenden 

Wache nicht zu Hilfe kam. Sie wurde stattdessen von einem Fuhrmann 

gerettet240. In einem anderen Fall beschwerte sich selbst der Herzog darüber, 

dass die Posten vor dem Schloss sich auf ihre Befehle beriefen, den Posten 

nicht zu verlassen, und seine direkten Anweisungen nicht ausführten241.  

                                                 
237 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.1. 
238 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.44. 
239 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
240 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.38. 
241 NdsStAWf 25 E Neu Fb.2 Nr.20. 
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Die Aufgaben der Militärposten beschränkten sich also nicht nur auf rein 

militärische Aufgaben, wie die Sicherung der militärischen Infrastruktur, sondern 

sie hatten auch ordnungspolizeiliche Aufgaben. Sie wurden sehr häufig zur 

Unterstützung anderer Sicherheitsorgane, wie der Polizei und der Torvisitatoren 

eingesetzt. Diese mannigfaltigen Aufgaben innerhalb der Stadt erhöhten folglich 

auch die potenziellen Konfliktpunkte mit der Bevölkerung. 

 

3.3.2. Patrouillen und Einsätze gegen Aufruhr und Unruhe 

 

Auch wenn sich in diesem Kapitel die Revolutionen von 1830242 und 1848243 

geradezu aufdrängen, sollen sie, wie bereits bemerkt, nicht bearbeitet werden. 

Der Stadtkommandant schrieb 1854 einen Antrag die Autorisation zum 

selbstständigen Einschreiten bei Aufruhr und Tumulten dem Militär zu 

übertragen, da die Bürgerwehr244 aufgelöst worden sei245. 

In einem herzoglichen Reskript vom 8.8.1854 heißt es,  

dass in Fällen, wo Unsere Höchste Person, Herrschaftliche Gebäude oder 

Anstalten und überhaupt Staats-Eigenthum bedroht wären, der 

Commandant der Stadt befugt ist, auch ohne Requisition der 

Civilbehörden zum Schutz der Person und des Eigenthums so wie der 

Wiederherstellung der Ordnung einzuschreiten.246  

 

Somit bedurfte es nicht mehr der Requisition, d.h. der Bitte um Amtshilfe durch 

zivile Stellen, wie zum Beispiel der Polizeidirektion. Weiterhin blieb das 

Eingreifen des Militärs aber auf den Fall der Bedrohung von Staatseigentum 

beschränkt, die eigentliche Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in der 

Stadt oblag weiter der Polizei.  

Es sind auch weniger politisch oder wirtschaftlich motivierte Unruhen, mit denen 

es die Soldaten der Garnison in dieser Zeit zu tun hatten247, sondern m.E. eher 

                                                 
242 Zum Verlauf der Unruhen im Zusammenhang mit dem Verhalten des Militärs siehe 
v.a. Kortzfleisch S.166-174. 
243 Zur Rolle des Militärs bei den Ereignissen im Jahre 1848 siehe v.a. Kortzfleisch, 
S.202-204. 
244 Die Bürgerwehr war im März 1848 im Umfeld der Revolution mit polizeilichen 
Kompetenzen gegründet worden. Kortzfleisch, S.203. 
245 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.31. 
246 Ebd. 
247 Von 1830 einmal abgesehen. 
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persönlich motivierte Aufläufe, bei denen es meistens um einzelne Personen 

ging248. 

So versammelte sich am Abend des 3.5.1853 eine Menschenmenge vor der 

Schildwache des Zeughauses, um eine vor kurzer Zeit arretierte Civilperson249, 

die sie noch dort vermutete, zu befreien. Eine Patrouille löste die Menge auf 

und verhaftete zwei der Störenfriede. Wie ein roter Faden ziehen sich Aufläufe 

und Tumulte im Zusammenhang mit Verhaftungen durch den von mir 

untersuchten Zeitraum. Bei der Verhaftung des chirurgischen Instrumenten-

machers Saamkopf kam es Hintern Brüdern zu einem Auflauf, der von einer 

Militärpatrouille aufgelöst wurde. Allerdings kam es dabei zu Festnahmen 

wegen Beleidigung gegen den kommandoführenden Hauptmann250.  

Oft rechneten die Behörden, sowohl die Polizeidirektion als auch die 

Stadtkommandantur, schon im Voraus mit Unruhen, die mit Verhaftungen oder 

Haftentlassungen von Bürgern einher gehen könnten. Im Oktober 1831, als der 

wegen Diebstahls inhaftierte Bäckermeister Cordemann vorläufig entlassen 

werden sollte. Die Polizeidirektion warnte die Stadtkommandantur, dass 

darüber einige Unruhen entstehen könnten251. Auch die bevorstehende 

Entlassung von 500 Arbeitern, die am Abbruch des 1830 abgebrannten 

Schlosses gearbeitet hatten, bereitete dem Stadtkommandanten einige 

Sorgen252. Zwar wurden dafür keine weiteren Patrouillen oder Detachements 

zum Eingreifen bereitgehalten, doch wurden die Wachen darauf ausdrücklich 

aufmerksam gemacht, sowie auch Polizei und Bürgergarde informiert. Aus den 

Akten geht nicht hervor, warum in diesem Fall mit Problemen gerechnet wurde. 

Vermutlich befürchtete man, dass so viele Menschen, die auf einmal entlassen 

würden, in den Straßen und Wirtshäusern für Unruhe sorgen könnten.  

Manchmal gehörten aber auch die Soldaten selbst zu den Unruhestiftern, z.B. 

am 6. Oktober 1831, als sich vor dem Haus des vorzeitig aus der Haft 

entlassenen Bäckermeisters Cordemann eine Menschenmenge zusammen-

fand253. Unter dem Volk sollten sich auch viele Soldaten in Uniform befunden 

                                                 
248 Im Gegensatz dazu verzeichnet Thomas Bruder für Nürnberg immer wieder sozial-
wirtschaftlich motivierte Unruhen - veranlasst durch hohe Lebensmittelpreise, v.a. 
Bierpreise - die durch das Militär zerstreut wurden. Bruder, S.370ff. 
249 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.31. 
250 Ebd. 
251 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.67 Bd.1. 
252 Ebd. 
253 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.31. 
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haben, die der Aufforderung, sich zu entfernen, nicht nachgekommen seien. 

Das, so die Stadtkommandantur, habe in Zukunft zu unterbleiben. 

Im November 1845 schien es in der Stadt wegen der gereitzten Stimmung 

mehrerer Classen der hiesigen Einwohner gegen das Militair254 zu vermehrten 

Übergriffen gegen Soldaten gekommen zu sein, so dass das Polizeidirektorium 

die Stadtkommandantur bat, für die kommenden Nächte Truppen 

bereitzuhalten, um jeder Veranlassung zu Reibung und Ruhestörungen 

möglichst vorzubeugen. In diesem Zusammenhang stellte der 

Stadtkommandant auch ein Detachement von 50 Mann der Herzoglichen 

Leibhusaren bereit, um eintretenden Falls sofort heranrücken zu können. 

Militärpatrouillen wurden auch eingesetzt, um Schlägereien, zum Beispiel in 

Wirtshäusern, aufzulösen. So wurde z.B. 1845 immer wieder von Excessen, 

Ruhestörungen und Schlägereien berichtet, interessanterweise häufig mit der 

Beteiligung von Soldaten, die durch das Militär beendet werden mussten255. 

Aber auch weniger aufsehenerregende Aufgaben sollten durch Patrouillen 

erledigt werden. Das Staatsministerium fragte 1833 beim Stadtkommandanten 

an, ob von den Thorwachen zur Aufsicht, dass über den zugefrorenen 

Stadtgraben kein Holz heimgebracht werden kann, Patrouillen gegeben werden 

können256. Eine weitere Aufgabe spezieller Militärpatrouillen, den sogenannten 

Feuer-Piquets, war unter anderem auch die Feuerverhütung, bzw. die 

frühzeitige Entdeckung von Feuern. Des weiteren die Feuerwache, bzw. die 

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung bei Feuer257. 

 

 

3.4. Die Garnison als Störfaktor 

 

Oft waren aber auch die Soldaten der Garnison selbst der Störfaktor im 

Zusammenleben mit der zivilen Bevölkerung der Stadt. Man darf dabei nicht 

vergessen, dass die Mehrzahl der in Braunschweig stationierten Soldaten nicht 

aus der Stadt Braunschweig stammten, sondern zumeist aus anderen Teilen 

des Landes, aus anderen Städten oder gar vom Land kamen. Viele waren 

                                                 
254 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.31. 
255 Ebd. 
256 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.67 Bd.3. 
257 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.1. 
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folglich mit den Gepflogenheiten in dieser Stadt oder in der Stadt allgemein 

nicht vertraut. Nur etwa zehn Prozent der ausgehobenen Rekruten stammten 

aus der Stadt Braunschweig selbst258. Aber auch der eintönige Militärdienst und 

der ungewohnte Umgang mit Machtkompetenzen mögen den einen oder 

anderen Konflikt mit hervorgerufen haben.  

Ein häufig auftretendes Problem war der übermäßige, eventuell aus dem öden 

Garnisons- und Wachdienst resultierende, Alkoholkonsum, der zu Pöbeleien 

gegen Bürger und Schlägereien von Seiten der Soldaten führte. 

Neben den ‚Angriffen’ der Zivilbevölkerung auf Posten und Patrouillen und 

neben übertrieben hartem Vorgehen der Soldaten gegen Zivilisten wegen 

kleinerer Vergehen und Ordnungswidrigkeiten gab es auch sonst Auseinander-

setzungen im alltäglichen Zusammenleben, wie zum Beispiel aufgrund der 

Übungen der Militärmusiker oder der gemeinsamen Gottesdiensten von Militär 

und Zivilbevölkerung. Beispiele solcher Konflikte schildere ich in den folgenden 

Abschnitten. 

 

3.4.1. Übergriffe von Zivilisten gegen Soldaten 

 

Wie schon im vorigen Kapitel erwähnt, stellten Widersetzlichkeiten und 

Ungehorsam gegenüber den Posten sowie Beleidigung, z.T. auch mit 

Tätlichkeiten verbunden, die bei weitem größte Gruppe an gemeldeten und 

bestraften Vergehen dar. Über die Hälfte aller gemeldeten Vergehen richtete 

sich, manchmal in Verbindung mit anderen Delikten, direkt gegen die 

diensttuenden Soldaten. Entweder wurde ihren Anordnungen nicht Folge 

geleistet, oder sie wurden sogar direkt mit Worten und Taten angegriffen.  

Besonders auffallend ist die hohe Zahl der sogenannten Widersetzlichkeiten259, 

des Ungehorsams gegenüber den Wachen, sowie die vielen Beleidigungen und 

Tätlichkeiten gegen die Posten. Insgesamt sind in der Zeit von 1846 bis 1863 

nur drei Verkehrsvergehen gemeldet worden, aber 112 von 205 gemeldeten 

Vergehen richteten sich gegen die Wachen selbst. 52 davon waren 

                                                 
258 Im Jahr 1829 stammten von den insgesamt rekrutierten 550 Mann 53 aus der Stadt 
Braunschweig. Stadtarchiv Braunschweig DIII-137. 
259 Im Zeitraum von 1846 bis 1863 befassen sich immerhin 1/3 aller Anzeigen mit 
Ungehorsam, Widersetzlichkeiten und Nichtbefolgung von Befehlen, oft verbunden mit 
anderen Vergehen, wie Beleidigung. NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33 
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Beleidigungen des Postens und Schimpfen und elf davon waren sogar 

Tätlichkeiten bis hin zur Misshandlung des Soldaten. 

Die häufigen Widersetzlichkeiten zeichnen das Bild eines Bürgers, der sich 

nichts mehr von der Obrigkeit gefallen ließ. Ob ein solches Bild eines 

‚revolutionären’ Bürgers aber zutreffend ist, wage ich zu bezweifeln. Wie schon 

im vorigen Kapitel behandelt, könnte dieser Ungehorsam durchaus vom 

Verhalten der Wachen abhängig gewesen sein. Zudem treten diese 

Widersetzlichkeiten meistens mit anderen Vergehen, wie Rauchen, unan-

ständiges Betragen oder Trunkenheit auf, können also eher als Reaktion des 

Zivilisten auf die Arretierung durch den Posten gesehen werden und waren 

damit kein aktiver Angriff auf den Posten selbst. 

Immer wieder kam es zu versuchten Befreiungsaktionen festgenommener 

Personen durch die Bevölkerung der Stadt, so jedenfalls schildern es die 

Posten. Bei der Verhaftung eines aus dem Wirtshaus kommenden Mannes, 

wobei unklar bleibt, weswegen er überhaupt verhaftet wurde, kam es zu 

Handgreiflichkeiten. Eine große Menschenmenge bildete sich, und der 

Verhaftete konnte fliehen, was den Beifall der Umstehenden hervorrief260. Als 

der Flüchtige zuhause erzählte, er sei misshandelt worden, ging daraufhin die 

Frau eines Mitbewohners zu der Wache und beleidigte sie, woraufhin der 

Posten auch sie verhaftete. Sie schrie laut, sie würde geschlagen, woraufhin 

sich der Auflauf nur noch vermehrte. Wie diese Situation schließlich geklärt 

wurde, ist aus den Akten leider nicht zu entnehmen.  

Als ein 15jähriger Junge verhaftet wurde, machte die aus dem Theater 

kommende Menschenmenge Mine ihn zu befreien261. Nur der Entschlossenheit 

des Postens, so der Bericht, sei es zu verdanken, dass dies verhindert wurde. 

Diese Befreiungsaktionen geschahen zumeist, weil die Festnahmen den 

umstehenden Menschen als ungerechtfertigt erschienen, oder weil einzelne 

Personen oder Personenkreise, z.B. Freunde und Verwandte ein besonderes 

Interesse an der Freilassung der arretierten Person hatten. Es ging hier nicht 

um gerichtlich verurteilte, nicht einmal um von der Polizei verhaftete, sondern 

stets um von Militärposten verhaftete Personen. Anscheinend hielten viele 

Menschen die Soldaten nicht für autorisiert, eine Person zu verhaften, sondern 

empfanden dieses Vorgehen eher als Willkür des einzelnen Wachpostens. Ob 

                                                 
260 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
261 Ebd. 
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es ähnliche Reaktionen der Bevölkerung bei Verhaftungen durch Polizeidiener 

gab, wäre noch zu untersuchen. 

Besonders häufig geschahen Beleidigungen und Schimpfreden gegen die 

Posten im Zusammenhang mit anderen Vergehen. Meist machten die 

Delinquenten durch ihre unüberlegte Rede alles nur noch schlimmer. So 

brachten einige die Handlungen der Wachen und Posten mit Schimpfreden, wie 

Wie können sie Leute arretieren? Glauben sie, daß wir noch in den Zeiten der 

Tyrannei und Gewalttätigkeit leben?262 in einen politischen Zusammenhang263. 

Doch kann man m.E. die Übergriffe der Zivilisten gegen die Ordnungsmacht 

nicht automatisch, auch bei solchen Formulierungen, als politisch oder sogar 

aufrührerisch bezeichnen. Vielmehr scheinen sie eher aus einer gereizten 

Stimmung und momentanen Unüberlegtheit der Personen zu resultieren als aus 

einer echten politischen Empörung über Unrecht und Ungleichbehandlung. 

Die Frage ist nun, warum von Seiten der v.a. niederen Bevölkerung ein solches 

Aggressionspotenzial bestand.  Man könnte das als Unzufriedenheit mit der 

omnipräsenten Obrigkeit interpretieren, die sich gegen die Soldaten, als 

Vertreter dieser Obrigkeit, Luft machte. Ein anderer Grund könnte die, im 

nächsten Abschnitt dargestellte, oft rüde, ja sogar brutale Behandlung durch die 

Militärwachen gewesen sein. Insgesamt lässt sich jedenfalls ein rauer 

Umgangston auch von Seiten der Bevölkerung feststellen. 

 

 

3.4.2. Übergriffe von Soldaten gegen Zivilisten 

 

Im Laufe des von mir untersuchten Zeitraums wurde des öfteren von Exzessen 

im Dienst gesprochen, vor allem die Torwachen traten durch übertriebenes 

Vorgehen und Brutalität in Erscheinung. Dabei wurde den Wachen und 

Patrouillen in Anweisungen befohlen, ihre Aufforderungen zwar ernst, doch mit 

Höflichkeit zu erlassen264, doch scheint das vielen Wachen im Dienst nicht 

immer bewusst gewesen zu sein. Weiter heißt es in der Verlautbarung der 

Polizeidirektion: 
                                                 
262 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.33. 
263 Dieses Ereignis aus dem Jahre 1839 könnte sowohl eine Anspielung auf die 
napoléonische Besatzungszeit als auch auf die Regierungszeit Carls II. sein. Auch 
wenn beide Epochen sicherlich keine Zeit der Tyrannei darstellten, so mögen sie in der 
Erinnerung einiger Menschen doch so gesehen worden sein. 
264 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.3. 
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wogegen es sich von selbst versteht, dass Ueberschreitungen der 

Befugnisse eines Postens265 von Herzogl. Stadt-Commandantur stets 

sorgfältig untersucht und mit Strenge geahndet werden.266 
 

Es lässt sich tatsächlich feststellen, dass Meldungen und Anzeigen von 

Zivilpersonen wegen des rüden und brutalen Verhaltens der Wachen von 

Seiten der Behörden ernsthaft und sorgfältig nachgegangen wurde und 

Soldaten tatsächlich für ihr Verhalten bestraft wurden. In den vielen Fällen 

stand allerdings Wort gegen Wort, weswegen die Untersuchungen zu keinem 

eindeutigen Ergebnis kamen und eingestellt werden mussten.  

Immer wieder wurde von Schlägereien zwischen Soldaten und Zivilisten 

berichtet. Eine der größten und folgenreichsten waren die Vorfälle vom 31. 

Oktober und 1. November 1845, als es in einer Schankwirtschaft am Wollmarkt 

zu einer Schlägerei zwischen dort wohnenden Schuhmachergesellen und 

Soldaten des Leibbataillons kam267. Am ersten Abend kam es zu einer Zänkerei 

,aus der sehr bald einen Schlägerei entstand, bei der sowohl ein 

Schuhmachergeselle als auch ein Soldat verletzt wurde. Am folgenden Abend 

betrat eine beträchtliche Anzahl Soldaten268, welche anscheinend nach 

vorgängiger Verabredung zusammengekommen waren, wiederum die 

Wirtschaft am Wollmarkt und erneuerten den Streit In dessen Verlauf hätten 

einige Soldaten sogar ihre Seitengewehre gezogen und verletzten mehrere 

Gesellen. Einige wurden am Kopfe so schwer verwundet, dass sie [..] ins 

Hospital gebracht und dort längere oder kürzere Zeit ärztlich und wundärztlich 

behandelt werden mussten. Als drei Wochen später, am 21.11., die 

Schuhmachergesellen ihr Quartier in eine Wirtschaft in der Weberstraße 

verlegten, hätten sich wieder Soldaten, obwohl ihnen das streng untersagt 

worden war, vor dieser versammelt und die Gesellen verhöhnt sowie mit 

Knitteln und dergleichen verjagt und verfolgt und drei von ihnen so verwundet, 

daß eine wundärztliche Behandlung nöthig geworden sei. Eine solche 

                                                 
265 Bereits nach der Unterwerfung der Stadt im Jahre 1671 legte man viel Wert darauf, 
dass sich die Posten gegenüber den Bürgern freundlich verhielten. „Er [der 
Stadtkommandant] sollte aber auch darauf achten, daß die Soldaten den Bürgern 
keinen Schaden oder Gewalt antäten und sie nicht beschimpften. Vergehen seien 
streng zu bestrafen.“ Querfurth, S.264. 
266 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.3. 
267 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.31 und NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5255. 
268 Gegen immerhin 20 Soldaten sollte ein militärisches Gerichtsverfahren eröffnet 
werden. 
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Schlägerei, die sich über mehrere Tage zieht, ja fast Formen eines 

Bandenkrieges annimmt, ist wohl ein Zeichen für die durch den öden 

Garnisonsdienst hervorgerufene gereizte und aggressive Stimmung der 

Soldaten, die dann abends loszogen, um nach einem Ventil für ihren Unmut 

suchten. 

Sehr oft kam es zu Auseinandersetzungen an den Toren wegen der 

Nichtbezahlung des Sperrgeldes. Im Juli 1841 wurden Studenten und 

Gymnasiasten, die am Petritor kein Sperrgeld bezahlen wollten, vom Posten 

angehalten und dabei beleidigt und misshandelt. Ein Student sagte bei der 

folgenden Untersuchung aus, sie seien mit den Worten „Steht oder ich 

schieße!“ angehalten worden, und der Posten habe sie vor die Brust und in die 

Halsbinde gefasst, mit der Faust in das Gesicht geschlagen, sie für 

Schweinehunde geschimpft und sein Seitengewehr halb aus der Scheide 

gezogen269. Bei der Untersuchung schilderten die Soldaten die Geschichte 

allerdings völlig anders, sie hätten die Studenten höflich angehalten, und erst 

als diese weitergingen, festgehalten, wobei ein Soldat gestoßen wurde, so dass 

er fiel und seinen Ärmel zerriss. Außerdem hätten die Soldaten die Studenten 

niemals beleidigt, im Gegenteil, sie seien von ihnen Lumpensoldaten genannt 

worden. Auch wenn aus den Akten nicht hervorgeht, welcher Aussage mehr 

Glauben geschenkt wurde, so lässt sich anhand ähnlicher Beispiele vermuten, 

dass die Soldaten diejenigen waren, die ihre Kompetenzen überschritten. 

Ähnliche Fälle gab es in großer Zahl, so wurde ein Tischlermeister, der sein 

Sperrgeld nicht bezahlen wollte, nicht nur arretiert, was dem Dienstreglement 

entsprach, sondern auch vor Zeugen aufs ärgste verprügelt270. 

Manchmal spielten die Wachtposten ihre Machtposition gerade gegenüber 

Schwächeren schamlos aus, auch gegen Frauen und Kinder. Vielleicht eher in 

jugendlichem Leichtsinn nahm ein Wachtposten im April 1840 einer Dienstmagd 

einige Gegenstände ab, die er ihr nur nach einem Kuss wiedergeben wollte271. 

Er wurde jedoch etwas grob, so dass sie stürzte und weinte und schließlich 

durch einen Gardehusaren ‚gerettet’ werden musste. Ein anderer versuchte 

sogar ein Mädchen im Gebüsch zu vergewaltigen, behauptete aber später, sie 

                                                 
269 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
270 Ebd. 
271 Ebd. 
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habe ihn aufgefordert mit ihr zu gehen272. Beide hatten sich einer Untersuchung 

zu stellen.  

Dass auch gegen Minderjährige manchmal rüde vorgegangen wurde, geht aus 

einer Beschwerde des Tischlermeisters Becker hervor,  

seyn Sohn sei von einer Patrouille mit einem Lackstock geschlagen 

worden und da er sich darüber aufgescholten und in Hitze geschimpft, aus 

seinem Hause gewalthaftigerweise abgeholt und nach der Wache 

gebracht273. 

 

Häufig findet man gerade Anzeigen und Meldungen von Personen aus höheren 

Schichten, was aber nicht unbedingt ein Anzeichen sein muss, dass diese öfter 

von den Wachen angefeindet wurden als andere Bevölkerungsschichten. Es 

zeigt vielmehr auf, dass diese eher eine Anzeige gegen den Posten stellten als 

vielleicht der einfache Arbeiter.  

Als eine Torwache gegen den Kutscher eines Opern- und Kammersängers 

handgreiflich wurde, und sich letzterer nun selbst einmischen wollte, wurde 

auch er von der Wache geschlagen274.  

Gerade Juristen beschwerten sich oft über das Verhalten der Posten, vor allem 

der Torwachen, die nur langsam ihren Dienst täten und dazu noch unfreundlich 

seien, ja sogar oft beleidigend würden. Als beispielsweise Dr. jur. Scheller, der 

sich wegen langen Wartens vor den geschlossenen Toren beschwerte, wurde 

er vom Posten als einfältiger und dummer Kerl beschimpft, was der Posten aber 

verleugnete, als das seinem Vorgesetzten vorgebracht wurde275. Der Advokat 

Niemeyer beschwerte sich über den Posten am Petritor, der seine Dienstgewalt 

überschritten hätte, als er ihm wegen einer Kleinigkeit mit Arrest drohte276. 

Manchmal trugen die Soldaten ihre Verachtung für die Zivilisten auch ganz 

offen zur Schau. Als der Böttchermeister Engelsmann mit aufgespanntem 

Regenschirm auf dem Fußweg spazieren ging, zerschnitt ihm der 

Kommandant277 der aufziehenden Petritorwache mit dem auf seinem 

                                                 
272 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
273 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.67 Bd.1. 
274 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
275 Ebd. 
276 Es ging um eine Sperrgeldmarke, die in eine Büchse gesteckt werden musste. 
NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.38. 
277 Der Wachtkommandant einer Torwache war meistens ein Corporal oder Sergeant, 
also ein Berufssoldat. 
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geschulterten Gewehr aufgepflanzten Bajonett den grünseidenen Schirm und 

lachte, nach Aussagen Engelsmanns, dabei noch höhnisch. Engelsmann sah 

darin Vorsatz, zudem sei es bewaffneten Soldaten nicht erlaubt, auf dem 

Trottoir zu gehen278. 

Es waren also nicht nur die gemeinen Soldaten, die durch überzogene Härte 

und durch Ausfälle gegen Zivilisten auffielen, sondern genauso oft 

Unteroffiziere. Nur in ganz seltenen Fällen tauchten in diesen Anzeigen und 

Beschwerden Offiziere auf. Dann handelte es sich meist um Beleidigungen, 

deren sich die Offiziere mit allzu viel Härte erwehrten, wie ein Hauptmann, der 

die Beleidigung durch einen Zivilisten durch Schlagen mit der flachen Seite 

seines Säbels beantwortete, wofür er allerdings vor Gericht verklagt wurde279. 

Manchmal spielten sich die Soldaten auch nur auf, so ein Artillerist, der einen 

Bürger mit gezogenem Säbel anhielt, weil dieser über eine Brücke getrabt sei, 

was verboten war. Der beschwerte sich über dieses übertriebene Gebaren und 

fragte gleich nach, ob das Militär tatsächlich Polizeiaufgaben erfülle, der 

Artillerist dazu also überhaupt ermächtigt gewesen sei280.  

Viele Beschwerden und Anzeigen von Zivilisten gegen Posten heben die rüde 

Behandlung von Seiten des Militärs hervor, wobei offen bleibt, ob die Posten 

wirklich über die Stränge schlugen, oder ob die Zivilisten einfach etwas 

überempfindlich reagierten. Auch Formulierungen, wie er schubste mich fast 

ohne Grund281 lassen den tatsächlichen Sachverhalt offen.   

Es ist also zu erkennen, dass vor allem die einfachen Soldaten und teilweise 

auch die Unteroffiziere in ihrem Verhalten gegenüber den Bürgern der Stadt 

nicht zu einem guten Verhältnis beitrugen. Ganz im Gegenteil verhielten sie 

sich oft grob und aggressiv und pflegten durch Wirtshausprügeleien noch ihr 

schlechtes Image. Gründe für dieses Verhalten gegen die Einwohner der Stadt 

gibt es mehrere: Durch ermüdenden und trockenen Garnisons- und Wachdienst 

sowie durch die Unzufriedenheit mit den Vorgesetzten entstandene 

Aggressionen fanden hier ein Ventil. Aber auch schichtspezifische Probleme 

spielten hier eine Rolle. Unterdrückte Minderwertigkeitsgefühle gegenüber 

gesellschaftlich angeseheneren Personen führten vielleicht zu der verstärkten 

Konflikte mit gerade diesen Bevölkerungsschichten. Und schließlich mag das 
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279 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5243. 
280 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.38. 
281 Ebd. 
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Gefühl, nun gegenüber den Zivilisten in einer Machtposition zu sein, dazu 

beigetragen haben, dass einige Soldaten diese neue Macht ausnutzten und 

dabei übertrieben. 

 

3.4.3. Sonstige Probleme mit dem Militärbetrieb in der Stadt 

 

Neben den Auseinandersetzungen zwischen Wachen und Zivilisten gab es 

noch andere Probleme im Zusammenleben von Soldaten und Bürgern der 

Stadt. 

In wie fern Duelle282 im Verhältnis zwischen dem Braunschweiger Bürgertum 

und den Offizieren eine Rolle gespielt haben, lässt sich aus den Akten leider 

nicht erkennen, denn die meisten gemeldeten Duelle dieser Zeit fanden 

zwischen Offizieren statt. Im August 1833 wird allerdings von einem Duell 

zwischen dem Leutnant Conerding und dem Caroliner283 Bremer berichtet284. 

Ein anderes Duell, das 1836 Leutnant von Alten vom sich in der Stadt 

aufhaltenden Engländer Alexander Hemmingson forderte, was aber von Seiten 

der militärischen Behörden verhindert werden sollte, ist zwar auch ein Konflikt 

zwischen Bürgertum und Militär, doch da der Engländer kein eigentlicher 

Bewohner der Stadt war, spielt es für meine Untersuchung keine Rolle. Ob es 

häufig zu Duellen zwischen Offizieren der Garnison und satisfaktionsfähigen285 

Einwohnern der Stadt kam, lässt sich aus den Akten des Militärauditoriats  nicht 

ermitteln. 

Ein weiteres Problem tat sich in Braunschweig auf: Die Garnison besaß seit 

1811 keine  eigene Garnisonskirche mehr286. Daher griff man auf den Dom 

zurück. Es wurden in dieser Zeit allerdings keine eigenen Gottesdienste für die 

Angehörigen der Garnison287 angeboten, stattdessen nahmen die Soldaten in 

                                                 
282 Laut Militärgesetzgebung waren Duelle, egal ob zwischen Offizieren oder mit 
Zivilisten, strengstens verboten und wurden schwer bestraft. Kriegsartikel, §130. GVS 
1821, S.229ff. 
283 Student des Collegium Carolinum, dem Vorgänger der TU Braunschweig. 
284 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.10. 
285 Zu den satisfaktionsfähigen Personen zählten neben Offizieren und Adeligen auch 
Studenten und sog. Gebildete, meistens höhere Beamte. Siehe dazu: Frevert, Ute: 
Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. München 1991. 
286 Zuvor wurde die Ägidienkirche als Garnisonskirche benutzt, die ab 1812 allerdings 
in ein Lager- und Speichergebäude umgewandelt wurde. Erst 1902-1908 wurde eine 
Garnisonkirche gebaut. Dellingshausen, S.49ff. 
287 Es gab bis 1888 weder eine Garnisonsgemeinde, noch einen eigenständigen 
Garnisons- und Feldprediger. Dellingshausen, S.49ff. 
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geschlossenen Gruppen288 an den regulären Gottesdiensten der Domgemeinde 

teil. Nach diesen Gottesdiensten kam es immer wieder zu Beschwerden durch 

die Gemeinde bzw. durch den Domprediger, der vor allem das Verhalten der 

Offiziere bemängelte. Die Offiziere sollten nach dem Willen der 

Garnisonskommandantur eigentlich die Unteroffiziere und Mannschaften 

während des Gottesdienstes beaufsichtigen und für deren Disziplin sorgen289, 

doch waren es zumeist sie selbst, die unangenehm auffielen.  

So sollen 1846 während des Abendmahles zwei begleitende Offiziere 

herumgelungert, sich an den Altar gelehnt und unterhalten haben290. 1858 

beschwerte sich der Domprediger beim Garnisonskommandanten über das 

wiederholt schlechte Verhalten der begleitenden Offiziere, da sie die Kirche 

gleich nach Beginn des Gottesdienstes wieder verließen und so nicht nur ein 

schlechtes Vorbild für die Untergebenen geliefert, sondern auch bei der 

Gemeinde Anstoß erregt hätten291.  

Überhaupt scheint das Militär wenig Rücksicht auf die Kirche genommen zu 

haben, denn es kam des öfteren zu Beschwerden über Störungen des Gottes-

dienstes durch Gesang und Musik vom Burgplatz und der Burgkaserne, 

Exzerzierübungen und Dienstpflichtigenparaden wurden ohne Rücksicht auf 

Gottesdienstzeiten ausgeführt292. 

Militärmusik stellte auch insgesamt ein Problem dar. So beschwerten sich der 

Schankwirt Himmel und ein Dr. Brinkmeier über die Übungen der Tambours 

und Pfeifer in der Spielmannstwete293. Die Militärverwaltung war unsicher, an 

welchem Ort die Militärmusiker üben konnten. Traditionell spielten sie in der 

Spielmannstwete am Wendentor und in der Neuen Twete in der Nähe des 

Fallersleber Tores294. Dieser Brauch datiert[e] aus einer eine lange Reihe von 

Jahren zurückliegenden Periode, in welcher jene Tweten noch von 

unbewohnten Gärten eingeschlossen wurden295. Die Situation hatte sich aber 

                                                 
288 Diese Gruppen sind nach Anmeldungen für die zweimal im Monat stattfindende 
Militär-Kommunion in den Jahren 1864 bis 1866 sehr unterschiedlich groß. So kamen 
am Palmsonntag 1866 lediglich 40 Militärangehörige, im Oktober 1864 waren es 
immerhin 192 Männer. NdsStAWf 25 E Neu Fb.1, Nr.44. 
289 Zu diesem Zweck wurden 1846 neben dem Altar zwei Stühle für die 
aufsichtführenden Offiziere aufgestellt. NdsStAWf 25 E Neu Fb.1, Nr.44. 
290 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1, Nr.44. 
291 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1, Nr.44. 
292 Ebd. 
293 NdsStAWf 26 Neu Gr.1 Fb.1 Nr.1345. 
294 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5267. 
295 Ebd. 
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geändert, inzwischen waren sowohl diese beiden Tweten als auch der ebenfalls 

für diese Übungszwecke benutzte Kleine Exerzierplatz in ihrer Nachbarschaft 

mit Wohnhäusern bebaut worden, weswegen sich immer öfter Anwohner über 

die Lärmbelästigung beschwerten. Die Kommandantur hielt den Beschwerden 

entgegen, dass es den Käufern der Grundstücke am kleinen Exerzierplatz 

bekannt gewesen sein musste, dass in ihrer direkten Nähe solche Übungen 

stattfänden. 

Andererseits stellten die Militärchöre und das Herzogliche Hautboisten Corps 

einen wichtigen Teil des Braunschweiger Kulturlebens dar, denn regelmäßig 

gaben sie Konzerte in verschiedenen Etablissements der Stadt296. Im 

Gegensatz zu den Dörfern auf dem Braunschweiger Land war es den 

Militärmusikern per Gesetz erlaubt innerhalb der Stadt zu spielen297. Ein Auftritt 

der Militärmusiker muss auch für Gastwirte, die ihre Räumlichkeiten für solche 

Konzerte zur Verfügung stellten, eine gute Einnahmequelle gewesen sein, so 

stellte etwa der Gastwirt Holst 1849 den Antrag, das Musikcorps in der Stadt zu 

belassen, worauf ihm allerdings mitgeteilt wurde, dass es bereits nach 

Schleswig-Holstein ausgerückt war298. 

Beschwerden gab es auch über die sich während der großen Exerzierzeit bei 

der neuen Infanteriekaserne in der Oker waschenden Soldaten299. Die Stelle, 

an der die Soldaten badeten und sich zu diesem Zweck bis auf die Unterhose 

entkleideten, lag genau gegenüber der öffentlichen Promenade, so dass sich 

einige Passanten von dem Anblick der halbnackten Körper belästigt fühlten. 

Das Problem wurde durch die Aufstellung von Leinwandschirmen aber relativ 

schnell beseitigt. 

Es gab also im Leben der Stadt auch Probleme zwischen Militär und Zivilisten, 

die nicht auf Konflikten zwischen den Individuen beruhten, sondern aus dem 

ganz gewöhnlichen Militärbetrieb. Oft war die Militärverwaltung allerdings 

ernsthaft bemüht, diese Probleme zu beseitigen. 

 

                                                 
296 Ankündigungen und Werbung dafür lässt sich in den Braunschweigischen Anzeigen 
finden. Stadtarchiv Braunschweig Z1. 
297 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5266. 
298 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5267. 
299 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5166 Bd.1. 
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3.5. Die Garnison als Konkurrent zu den städtischen Behörden 

 

3.5.1. Konflikte zwischen Stadtgerichten und Militärgerichten 

 

Durch das konkurrierende Zivil- und Militärstrafrecht für die Soldaten kam es zu 

Kompetenzstreitigkeiten zwischen Militär- und Zivilgerichten. In den von mir 

untersuchten Fällen gab es Kompetenzstreitigkeiten mit dem Stadtgericht. 

Bei diesen Streitigkeiten des Stadtgerichts mit der Militärrechtsprechung ging es 

meist um die ungeklärte oder wenigstens unzureichend geklärte Frage, ob und 

für welches Vergehen oder Verbrechen ein Soldat vor ein militärisches oder ein 

ziviles Gericht gestellt werden sollte.  

Klargestellt wurde, 

dass wenn von Civil-Personen wegen erlittener Injurien gegen Militair-

Personen bloß aus Privat-Satisfaction geklagt wird, die Sache vor die Civil-

Gerichte gehören solle300. 

 

Damit wurde festgelegt, dass in den Fällen, in denen Zivilisten gegen Militärs 

wegen Beleidigung klagten, das Stadtgericht zuständig war. Hatte der Beklagte 

jedoch auch gegen Dienstvorschriften oder Militärgesetze verstoßen, war das 

Militärgericht zuständig. 

Doch oft kritisierte die Kommandantur Urteile der zivilen Gerichte und mischte 

sich in die zivile Rechtsprechung ein. Beispielsweise 1836 in einem Fall, in dem 

das Braunschweiger Stadtgericht den Beleidiger einer Wache freigesprochen 

hatte301. Die Stadtkommandantur beschwerte sich in aller Form über dieses 

Urteil, zumal von dem zivilen Gericht das Verhalten des Wachsoldaten selbst 

bemängelt worden war. Die Kommandantur forderte die zivile Rechtsprechung 

auf, in zukünftigen Fällen ein härteres Vorgehen gegen Pöbler und Beleidiger 

zu zeigen und weigerte sich, die Wachen für ihr Verhalten zu bestrafen. Das 

Stadtgericht wies die Beschwerde jedoch ab und verbat sich eine Einmischung 

des Militärs.  

In einem anderen Fall wurde ein Hauptmann von Frankenberg vom 

Steinhauergesellen Götter wegen des Schlagens mit der flachen Seite des 
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Säbels vor dem Stadtgericht angeklagt302. Die Stadtkommandantur war 

allerdings der Ansicht, dass dieser Fall vor ein Militärgericht gehöre, da sich der 

Hauptmann zur Zeit der Tat im Dienst befunden habe303. Bevor der Fall 

überhaupt verhandelt werden könne, müsse eine militärische Untersuchung 

feststellen, ob er seine Kompetenzen überschritten habe. Das Stadtgericht 

wurde deswegen vom Stadtkommandanten aufgefordert, den Prozess 

einzustellen, was dieses aber nicht getan habe. Im Gegenteil hatte es ein Urteil 

gegen den Hauptmann gefällt, das auch vom Kreisgericht bestätigt wurde. Ein 

solches Urteil hätte, so der Kommandant, aber nur von einem Militärgericht 

wegen Überschreitung der Dienstkompetenz gefällt werden können. Mit einer 

solchen Rüge gegen den Hauptmann von Seiten des Militärs hätte sich dann 

auch der Kläger zufrieden geben müssen, denn eine zusätzliche Verurteilung 

auf Schmerzensgeld durch ein Zivilgericht bedeute eine ungerechte doppelte 

Strafe. Außerdem schien das Urteil des Zivilgerichts auf Abbitte und eine 

Ehrenerklärung mit der Standesehre eines Offiziers nicht vereinbar. 

Manchmal war man sich auf Seiten des Militärs selbst nicht einig. So wurde 

1835 der Casernen-Planton304 Sergeant Karsten vor dem Stadtgericht 

angeklagt, mit der nächtlichen Verhaftung einer Zivilperson seine Kompetenzen 

überschritten zu haben305. Der Stabsauditeur306, der die Zuständigkeit des 

Stadtgerichts überprüfen sollte, kam allerdings zu dem Ergebnis, dass das 

Stadtgericht tatsächlich zuständig sei. Der Kommandeur des Feldkorps, Oberst 

von Wachtholtz, sah in diesem Fall allerdings weiterhin eine Sache für das 

Militärgericht, weswegen er die Verhaftung des Sergeanten zur Abbüßung 

seiner Strafe verhinderte. Erstaunlicherweise bekam er vom Landgericht Recht. 

Das Stadtgericht blieb jedoch bei seiner Meinung, nämlich dass nach dem 

Gesetz 

alle nicht militärischen Vergehen der Militärpersonen, mit Ausnahme 

derjenigen Vergehen, auf welche in den Kriegsartikeln ausdrücklich eine 

militärische Strafe gesetzt ist, [..] so lange sich die Truppen im Lande 

                                                 
302 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5243. 
303 Ebd. 
304 Planton = Schildwache. 
305 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5243. 
306 Ein Auditeur ist ein Militärgerichtsbeamter. 
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befinden, von den ordentlichen Civil-Behörden, nach Vorschrift der 

allgemeinen Landesgesetzte, untersucht und bestraft307 

 

werden sollten.  

Schon ein Jahr zuvor hatte sich das Stadtgericht in der Weise geäußert, dass 

militärische Strafprozesse und Zivilklagen zweierlei Dinge seien, die streng 

voneinander getrennt werden müssten308. In diesem Fall verhinderte das Militär 

das Erscheinen eines Hauptmanns bei einem Zivilprozess, doch das 

Stadtgericht wies auf den §157 der Verordnung vom 20.10.1821 hin, in der es 

heißt, alle Injurienklagen gegen Officiers, Unterofficiers und Soldaten sind bei 

ordentlichen Civilgerichten anzustellen, es mag auf Privatsatisfaction oder auf 

öffentliche Bestrafung angetragen werden, so bliebe die Unabhängigkeit der 

Gerichte gewahrt. Das Stadtgericht schien zu befürchten, dass die 

Militärgerichte bei Klagen von Zivilisten gegen Militärangehörige nicht objektiv 

urteilen und Militärangehörige in Schutz nehmen könnten. 

Eine hohe Bedeutung wurde dem korrekten Dienstweg beigemessen: So 

weigerte sich das Militär 1856, einen Soldaten als Zeugen vor ein Zivilgericht zu 

schicken, da das Gericht den Soldaten selbst vorgeladen hatte. Korrekterweise 

hätte es den Vorgesetzten des Soldaten in Kenntnis setzen müssen, der 

daraufhin dann den Soldaten zum Prozess kommandiert hätte. Folglich könne 

das Gericht auch nicht entscheiden, was die Strafe für das Nichterscheinen des 

Zeugen sei, dieses könne nur durch die Militärgesetze geschehen309.  

Oft bestanden die Instanzen aber nicht starr auf ihren Ansichten, sondern 

sprachen sich auch untereinander ab. So z.B. im Fall des Deserteurs Iser310, 

der heimlich nach Brasilien ausgewandert war. Die Tatsache, dass er – als 

bereits gemusterter Dienstpflichtiger – der Meldepflicht nicht nachgekommen 

und auch zu einer Controle-Versammlung nicht erschienen war, stellte seinen 

Fall unter die Zuständigkeit der Militärrechtsprechung. Die Tatsache jedoch, 

dass er ohne Erlaubnis ausgewandert war, machte es auch zu einer 

Zivilstrafsache. Doch statt jetzt, wie oft geschehen, sich gegenseitig die 

                                                 
307 Verordnung, die Militär-Strafen und Processe betreffend, §134. GVS 1821, S.278. 
308 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5243. 
309 Ebd. 
310 NdsStAWf 12 Neu Präs 5 Nr.5225. 
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Kompetenzen streitig zu machen, versuchte man diese Frage einvernehmlich 

zu klären311. 

Offiziere wurden besonders geschützt, die laut Gesetzgebung sogar – wenn die 

Strafe nicht eine Entlassung der Offiziere forderte – vom Arrest in für Civil-

personen bestimmten Gefängnissen und Strafanstalten befreit wurden und statt 

dessen, auch wenn es sich um eine vor Zivilgerichten verhandelte Straftat ging, 

ihre Strafe im Militärarrest absitzen konnten312. 

Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass sich die Kompetenzstreitigkeiten 

zwischen militärischen und zivilen Gerichten im Rahmen hielten, es kam meist 

dann zum Konflikt, wenn Gesetze und Verordnungen ungenau waren oder 

unterschiedlich ausgelegt wurden, somit nicht klar war, vor welchem Gericht 

eine Sache verhandelt werden musste.  

Trotzdem lässt sich die Tendenz von Seiten des Militärs erkennen, Fälle, in die 

Soldaten verwickelt waren, lieber selbst zu klären, als sie der zivilen 

Gerichtsbarkeit zu überantworten. Auch wenn das nirgends konkret formuliert 

wurde, so ist doch zu erkennen, dass gerade Nichtigkeiten zum Anlass 

genommen wurden, um einen Soldaten nicht zu einem zivilen Prozess zu 

schicken oder sogar die Kompetenz der zivilen Gerichte anzufechten. 

Vor allem wurde von Seiten des Militärs viel Wert darauf gelegt, dass das 

Ansehen und die Würde der Offiziere nicht durch Zivilprozesse Schaden 

nahmen. Zwar bestrafte das Militär durchaus seine Angehörigen, auch die 

Offiziere, für Dienstvergehen und Straftaten nach den Militärgesetzen, doch 

verhinderte es soweit es ging und im gesetzlichen Rahmen lag, dass eine 

solche Bestrafung von den Zivilgerichten ausging.  Das Militär wollte soviel 

Kontrolle wie möglich über seine Soldaten haben, also auch die 

Rechtsprechung ausüben. 

Gleichzeitig kann man aber auch eine gute Zusammenarbeit der Gerichte 

erkennen, Konflikte sind m.E. eine Ausnahme geblieben. Die Spannungen, die 

auftraten, waren hauptsächlich durch auslegbare Gesetze unklare 

Zuständigkeiten verursacht.  

 

 

                                                 
311 Da der Deserteur nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte, wurde das 
Verfahren eingestellt. 
312 Verordnung die Militair-Strafen und Processe betreffend §144, GVS 1821, S.281. 



 65

3.5.2. Konflikte des Militärs mit der Polizeidirektion und anderen Behörden 

 

Nicht nur in der Rechtsprechung gab es Konflikte und Kompetenzstreitigkeiten 

zwischen Militär und Zivilverwaltung, sondern auch auf anderen Gebieten. 

So gab es Uneinigkeiten, was die Verantwortlichkeit bei Feuer angeht, welche 

Kompetenzen und Pflichten die Bürgerwehr oder Volkswehr und welche das 

Militär haben sollte313. Beide Institutionen wollten ihre eigenen Pflichten 

möglichst gering halten und dem jeweils anderen möglichst viele Pflichten 

aufbürden. Das Militär vertrat die Meinung, die Brandstätte solle von der 

Bürgerwehr bewacht werden, während das Militär mehrere Kompanien in den 

Casernen für außergewöhnliche Commandos bereithalte. Die Bürgerwehr 

wollte den gesamten Dienst dem aktiven Militär überlassen. 

Hauptsächlich kam es aber zu Streitigkeiten zwischen Militär und 

Polizeidirektion, vor allem dadurch, dass sich ihre Kompetenzen durch die 

polizeilichen Aufgaben des Militärs überschnitten. Diese Konflikte spielten sich 

vorwiegend auf der individuellen Ebene ab, die Behörden selbst trugen, 

jedenfalls in den mir bekannten Akten, kaum Streitigkeiten miteinander aus. 

1852 kam es zu einem Vorfall am Petritor, vor dem sich ein Menschenauflauf 

gebildet hatte. Ein Hauptmann wollte die Menschen zurückdrängen, wobei ihm, 

als der Posten an den Hauptmann Meldung machen wollte, die Polizeidiener 

bedrängten und nicht zurückweichen wollten. Darauf fuhr der Hauptmann die 

Polizeidiener sehr harsch an. Das führte zu einer Beschwerde von Seiten der 

Polizeidirektion314. Andererseits beschwerte sich 1837 ein Sergeant über einen 

Polizeidiener, weil dieser seine Befugnisse überschritten habe, indem er einem 

Wachtposten Befehle erteilen wollte.315 Weder die Bediensteten der Polizei 

noch die Militärposten und Patrouillen wollten sich von dem jeweils anderen 

Vorschriften machen lassen. Anscheinend waren die entsprechenden 

Verordnungen über die Befugnisse der beiden Ordnungsmächte nicht eindeutig 

voneinander getrennt, so dass es immer wieder zu Streitigkeiten kam.  

Auch zwischen den städtischen Sicherheitskräften und den Militärposten gab es 

manchmal Probleme, so wurde einmal die Verhöhnung des städtischen 

Nachtwächters durch Bellen und Blöken des Militärpostens vor dem 

                                                 
313 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.8 Bd.1. 
314 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.35. 
315 Ebd. 
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Residenzschloss angezeigt316. Aber auch eine angezeigte Rangelei zwischen 

einem Militärwachtposten und einem Polizeidiener, der vom Militärposten 

angeblich nicht erkannt und für einen pöbelnden Zivilisten gehalten wurde317, 

belegt wieder nur Probleme zwischen den Angehörigen der einzelnen 

Institutionen, nicht zwischen den Behörden selbst. In solchen 

Auseinandersetzungen sieht man einen Konflikt zwischen staatlichen und 

kommunalen Sicherheitskräften, die – ganz unabhängig von ihren Vorgesetzten 

und Behörden – um die Macht auf der Straße konkurrierten. Jeder sah sich 

selbst als ranghöher an, der Polizeidiener und der Patrouillensoldat, der 

Wachtposten und der städtische Nachtwächter, niemand wollte sein Stückchen 

Macht mit einem anderen teilen. Hierin äußert sich vielmehr ein rein 

menschliches Problem und keines zwischen den Behörden untereinander. 

Als allerdings 1857 ein Soldat von Polizeidienern verhaftet und ins 

Ägidienkloster-Gefängnis überführt wurde, kam es zu einer Intervention von 

Seiten des Brigadekommandeurs. Der gab Anweisung, dass in Zukunft 

verhaftete Soldaten der nächsten Wache übergeben werden sollten, da 

hinsichtlich solcher Arrestanten der Commandant von Braunschweig resp. 

dessen Stellvertreter in Gemäßheit des §76 des höchsten Orts erlassenen 

Garnisondienst-Reglements weitere Disposition zu treffen318 habe.  

Hier wurden die Soldaten aus dem ‚normalen’ Dienstweg herausgenommen. 

Wer unter der Oberhoheit des Militärs stand, konnte mit dessen Schutz 

rechnen. Bevor ein Mitglied des Militärs vor ein ziviles Gericht gestellt werden 

konnte, musste der Garnisonskommandant davon in Kenntnis gesetzt werden, 

der dann die Überweisung des Soldaten in Polizeiarrest anwies. In den meisten 

Fällen tat er das auch widerspruchslos, doch schien man von Seiten des 

Militärs viel Wert darauf zu legen, dass daraus kein Automatismus entstand, 

sondern dass das Militär stets die wenigstens theoretische Möglichkeit behielt, 

eines ihrer Mitglieder vor einer strafrechtlichen Verfolgung zu schützen.  

Ähnlich wie im vorangegangenen Abschnitt lässt sich auch hier wieder der 

Wunsch der Militärverwaltung erkennen, allein über die Soldaten bestimmen zu 

dürfen. Sonst lassen sich aber kaum Probleme zwischen den militärischen und 

zivilen Behörden der Stadt erkennen, da die beschriebenen Konflikte auf einer 

zwischenmenschlichen Ebene basierten. Die Konflikte bestanden also in einer 
                                                 
316 NdsStAWf 25 E Neu Fb.1 Nr.41. 
317 Ebd. 
318 NdsStAWf 133 Neu Nr.2199. 
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Konkurrenz zwischen den Angehörigen der Behörden, nicht zwischen den 

Behörden selbst.  

 

 

4. Resümee 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Beziehungen 

der zivilen Bevölkerung und der zivilen Behörden der Stadt Braunschweig zu 

den Militärpersonen und militärischen Behörden darzulegen. Die Frage war, wie 

sich diese Beziehungen gestalteten und ob sie von der Stadt als vorteilhaft 

empfunden wurden. 

Zusammenfassend können folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

Wirtschaftlich betrachtet stellte die Präsenz des Militärs in der Stadt 

Braunschweig einen positiven Faktor dar. Allein die 1000 bis 3000 Soldaten, die 

sich in der Stadt aufhielten und in ihr lebten, stellten eine große 

Konsumentengruppe dar. Jeder Soldat für sich – und dabei beziehe ich mich 

auf die Mannschaftsdienstgrade, die ja die Mehrheit der Soldaten ausmachten -  

brachte zwar wenig Geld in Umlauf, insgesamt stellten sie jedoch ein großes 

Käuferpotenzial dar. Die Offiziere wiederum stellten eine kleine, aber 

zahlungskräftige Konsumentenschicht im höheren Preissegment dar. 

Den weitaus größten wirtschaftlichen Nutzen für das städtische Gewerbe 

brachten die Aufträge durch die Militärverwaltung. Auch wenn einige Aufträge 

an Hersteller im übrigen Herzogtum gingen, wie die für Waffen und Fourage, so 

bemühte sich das Militär, schon allein der kürzeren Transportwege und 

Lieferzeiten wegen, vor allem städtischen Produzenten und Lieferanten 

Aufträge zu erteilen. Aber nicht nur die Lieferung und Produktion von 

Uniformen, Ausrüstungen und Kaserneninventar besorgte man aus dem 

städtischen Umfeld, sondern auch Dienstleistungen. So kann man sagen, dass 

die Garnison in Braunschweig sich unbedingt positiv auf die Wirtschaft der 

Stadt ausgewirkt hat. 

Die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Stadt und Militär gestalteten sich 

hingegen wesentlich komplexer. Zwar stellte das Militär, neben der 

Polizeiverwaltung, einen nicht unerheblichen Teil der Sicherheitskräfte, doch 

waren diese zum weitaus größten Teil mit ihrem Selbstschutz beschäftigt. Die 
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Torwachen spielten für die städtische Sicherheit eine wichtige Rolle, weniger 

aus militärischen Gründen - schließlich waren die Befestigungsanlagen längst 

beseitigt - so doch aus polizeilichen Gründen. Sie kontrollierten die Einreise von 

Fremden und die Einfuhr von Gütern und sorgten nachts an den Toren für 

nächtliche Sicherheit. Die Aufgabe der Schildwachen, die hauptsächlich zum 

Schutz militärischer Anlagen aufgestellt waren sowie der Torwachen erweiterte 

sich aber um die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im direkten Umfeld 

der Posten. 

Außerdem stellte das Militär, durch die mögliche Requisition durch zivile Stellen 

und durch das selbstständige Eingreifen bei Unruhen, ein starkes 

Sicherheitspotenzial dar. 

So positiv sich das Vorhandensein von militärischen Posten auf die Sicherheit 

der Stadt ausgewirkt haben mag, so sehr trugen sie, zum großen Teil 

hervorgerufen durch ihr Verhalten, zum Unmut der Bevölkerung bei. 

Die große Anzahl von verbalen und tätlichen Angriffen auf die Militärposten 

weisen deutlich darauf hin: Die Präsenz der Soldaten als Vertreter der Obrigkeit 

störte die zivile Bevölkerung, sie fühlte sich anscheinend überwacht, kontrolliert 

und gemaßregelt und machte ihrem Zorn Luft, indem sie gegen die Soldaten 

aufbegehrte. Es war kein Aufbegehren, das das System in Frage stellte. 

Vielmehr erschwerte der Bürger dem Soldaten den Dienst, da er glaubte, dass 

auch dieser ihm sein Leben unnötig schwer machte. Die Soldaten ihrerseits, vor 

allem die Mannschaftsdienstgrade und zum Teil auch die Unteroffiziere, taten 

ihr Übriges, um dieses Verhältnis weiter zu verschlechtern, indem sie die 

Bürger, die ohnehin schlecht auf sie zu sprechen waren, auch noch beleidigten, 

ungerechtfertigt verhafteten oder sogar verprügelten. Auch die Prügeleien, die 

von Gruppen von Soldaten, vorwiegend in Wirtshäusern, angezettelt wurden, 

trugen zu diesem schlechten Verhältnis zwischen Zivilisten und Soldaten in der 

Stadt bei. 

Existierten auch Konflikte zwischen den Bürgern der Stadt und den Soldaten, 

hielten sich diese Konflikte zwischen militärischen und zivilen Behörden doch in 

Grenzen. Zwar kam es manchmal zu Interessens- und Kompetenzstreitigkeiten, 

doch in den meisten Fällen arbeiteten die Institutionen gut zusammen. Einzig 

der zwar nicht formulierte, doch immer zu erkennende Anspruch des Militärs, 

ausschließlich über seine Soldaten entscheiden und Gericht halten zu dürfen, 

störte den Frieden der Behörden untereinander. 
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Auch wenn man in der militärischen Präsenz doch grundsätzlich Vorteile für die 

Stadt erkennen möchte, vor allem aus wirtschafts- und sicherheitspolitischen 

Gesichtspunkten, so bekommt man aus den Äußerungen der Beteiligten ein 

eher negatives Bild. Die Bürger der Stadt Braunschweig scheinen sich dieser 

Vorteile nicht immer bewusst gewesen zu sein, sie nahmen sie vielleicht sogar 

als selbstverständlich hin. Schon allein die vielen Beschwerden der Gilden 

gegen die Auftragsvergabepraxis des Militärs, die Beschwerden der Bürger 

gegen das Verhalten der Soldaten und nicht zuletzt die vielen Übergriffe auf 

Wachen zeichnen eher ein Bild der Unzufriedenheit der Bürger mit der 

Anwesenheit des Militärs in ihrer Stadt.  

Wie sich der Stadtmagistrat zu dieser Frage geäußert hat, ist mir leider nicht 

bekannt. In den Akten wurde jedenfalls weder ein Antrag der Stadt auf 

Vermehrung oder Verminderung der in der Stadt kasernierten Truppen benannt. 

Dabei bleibt allerdings anzumerken, dass in den Akten der Archive auch 

nur die Fälle vorkommen, in denen etwas – zumeist negatives, wie Klagen, 

Streit und Anzeigen – passiert ist. Für positive Beispiele, wie der ‚normale’ und 

freundliche Umgang miteinander -  lässt sich meistens, so auch in meinem Fall, 

leider kein Quellenmaterial finden.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass, obwohl sich die Militärpräsenz 

vorwiegend positiv auf die Stadt ausgewirkt hat, bei der Bevölkerung ein eher 

negatives Bild von der Garnison vorherrschte. Damit scheint in Braunschweig 

ein für Garnisonsstädte des 19. Jahrhunderts typisches Verhältnis zwischen 

zivilem und militärischem Leben zu bestehen. In den wenigen untersuchten 

Vergleichsstädten lässt sich ein ähnliches Bild zeichnen: Die Garnison brachte 

Geld in die Stadt, wovon sowohl das Gewerbe als auch die Stadtfinanzen 

profitierten. Gleichzeitig gerieten aber die Angehörigen des Militärs mit den 

Einwohnern der Stadt aneinander.  
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ANHANG – Abbildungsverzeichnis 

 

Braunschweig, kurz nach 1850. 
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Die Augusttorkaserne. 

 

 

 

 

Die Magnitor- oder Kavalleriekaserne 
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Die Burgkaserne, nach 1879. 

 

 

Das Zeughaus am Bohlweg. 
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Die Neue Infanteriekaserne am Fallerslebertor. 
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